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1.  EINLEITUNG



Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs6

Als 2010 das Ausmaß sexuellen Kindesmiss-
brauchs in renommierten Bildungseinrichtungen 
bekannt wurde, war die Öffentlichkeit schockiert 
und erschüttert. Der daraufhin von der Bundes
regierung eingesetzte Runde Tisch „Sexueller 
Kindes missbrauch“ erarbeitete Empfehlungen für 
verbesserte Hilfen und Beratung für Betroffene, für 
einen besseren Opferschutz und zur Prävention. 
Der vorliegende Bilanzbericht 2013 knüpft an die
se Empfehlungen an, schildert die Aktivitäten des 
Unabhängigen Beauftragten seit Ende des Jahres 
2011, nimmt Impulse der gesellschaftlichen Aus
einandersetzung auf und benennt den zukünfti
gen Handlungsbedarf.

Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen ist 
weiterhin ein gravierendes gesamtgesellschaft
liches Problem, das nach den Ergebnissen einer 
repräsentativen Umfrage (Häuser et. al 2011) mehr 
als ein Zehntel der Bevölkerung betrifft. Sexueller 
Kindesmissbrauch ist in Deutschland bis heute 
keineswegs eingedämmt. Die Taten erschüttern uns 
aktuell nahezu täglich und wir ringen um ange
messene Antworten. Die Fallzahlen sind nach wie 
vor sehr hoch, im familiären Bereich, dem sozialen 
Nahfeld, in Einrichtungen, denen Mädchen und 
Jungen Tag für Tag anvertraut sind. Zudem müssen 
wir die Bedeutung sexueller Übergriffe mithilfe 
der digitalen Medien und durch Jugendliche und 
Kinder sehr ernst nehmen. 

Jeder neu bekannt werdende Fall ist eine große 
Last. 12.623 angezeigte Fälle1 von sexuellem und 
schwerem sexuellen Missbrauch an Kindern unter 
14 Jahren im Jahr 2012 (Bundesministerium des 

Innern 2013) bilden nur das Hellfeld ab, das Dun
kelfeld ist um ein Vielfaches größer. Im Schutz des 
Schweigens ereignen sich weiterhin viele Tragödi
en und Lebenskatastrophen. Eine vage Vorstellung 
davon erlauben die rund 4.500 Briefe, die Betrof
fene an den Unabhängigen Beauftragten und seine 
Vorgängerin gesendet haben, und die rund 16.500 
Telefonate, die von Fachkräften der Telefonischen 
Anlaufstelle2 des Missbrauchs beauftragten mit Be
troffenen und Angehörigen seit Anfang 2010 ge
führt wurden.

Viele Bundesparteien haben in ihren Wahlpro
grammen zur Bundestagwahl 2013 deutlich zum 
Ausdruck gebracht, dass sie den vielfältigen The
menfeldern des sexuellen Kindesmissbrauchs in 
der kommenden Regierungsperiode einen hohen 
politischen Stellenwert einräumen möchten. Das 
stimmt vorsichtig optimistisch. 

Es ist für Betroffene sexueller Gewalt in der Kind
heit und für die aktuell vor Missbrauch zu schüt
zenden Mädchen und Jungen von großer Bedeu
tung, dass der Kampf gegen Kindesmissbrauch 
künftig weit oben auf der politischen Tagesord
nung des Bundes, aber auch der Länder und 
Kommunen angesiedelt wird. Es müssen wirksame 
Instrumente bereitgestellt werden, den öffent
lichen Bewusstseinswandel im Sinne der Präven
tion zu beschleunigen. Die bisher von der Bundes
regierung und elf Unternehmen und Stiftungen 
finanzierte Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ 
war ein erfolgreicher Testlauf. Auch die Telefo
nische Anlaufstelle hat sich bewährt und vielen 
 Betroffenen den Weg eröffnet, ihr Schweigen zu 
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1

s. Linkverzeichnis 
›  Polizeiliche Kriminal

statistik 2012

2

s. Kapitel 5.4
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 brechen und sich anzuvertrauen. Das neue Hilfe
portal Sexueller Missbrauch3, das am 15. Juni 2013 
gestartet ist, ist ein weiteres wichtiges Modul im 
Bereich der Hilfen und der Unterstützung für Be
troffene. 

Es müssen künftig in größerem Umfang weitere fi
nanzielle Mittel bereitgestellt werden – nicht nur 
für Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt, son
dern auch, um den vielen Betroffenen wirkungs
voller helfen zu können. Das sensible und inter
disziplinäre Themenfeld des Kindesmissbrauchs 
sollte in den kommenden Jahren von einer gesetz
lich verankerten Stelle auf Bundesebene gebündelt 
werden. Verbesserungen bei Prävention, Hilfen 
und Beratung, strafrechtlicher Verfolgung sowie 
die Durchführung einer unabhängigen Aufarbei
tung sollten von dort aus Unterstützung finden. 

Die Gesellschaft geht heute im Vergleich zu An
fang 2010 aufmerksamer mit der Thematik des se
xuellen Kindesmissbrauchs um. Keine Einrichtung 
kann mehr damit kalkulieren, dass einmal bekannt 
gewordene Skandale im Sande verlaufen. Der Ver
trauensverlust kann sogar ihren Bestand gefähr
den. Wir müssen jedoch heute noch immer davon 
ausgehen, dass bei Eltern, Fachkräften und Ein
richtungsleitungen eine weit verbreitete Ahnungs
losigkeit über die perfiden und mit hoher kri
mineller Energie von Tausenden von Tätern und 
Täterinnen verfolgten Strategien vorherrscht. Im
mer wieder ist nach Aufdeckung von Missbrauchs
fällen zu lesen und zu hören, dass gerade diesem 
Täter, dieser Täterin „so etwas“ überhaupt nicht zu
getraut wurde und eine besondere Kinderfreund
lichkeit und große Hilfsbereitschaft bei dieser Per
son immer im Vordergrund gestanden hätten. Das 
bedeutet für die Zukunft, dass es nicht ausreicht, 
die Gesellschaft von der Existenz dieser Gefahr für 
Mädchen und Jungen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen zu überzeugen. Es wird darauf ankom
men, das Spezifische der Miss brauchs tat, nämlich 
die Manipulation von Wahrnehmung, gesamtge
sellschaftlich zu vermitteln, um ihr den Boden zu 
entziehen.

Dementsprechend muss die Gesellschaft dringend 
weiter für sexuellen Kindesmissbrauch sensibili
siert werden. Das wird in den kommenden Jahren 
nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von 

Politik, Zivilgesellschaft und Medien erreicht wer
den können. Missbrauch muss in seinem ganzen 
Ausmaß und seinen oft schwerwiegenden Folgen 
für Betroffene der breiten Öffentlichkeit und der 
verantwortlichen Politik bekannt gemacht werden. 
Noch heute ruft das Thema Missbrauch bei vielen 
Verantwortungsträgern in Politik und Gesellschaft 
immer wieder Abwehr und Verdrängungsreflexe 
hervor. Oft entsteht der Eindruck, so manche Per
sönlichkeit in Politik und Zivilgesellschaft hege 
noch immer die unberechtigte Hoffnung, das The
ma verflüchtige sich von allein, eigene Aktivität sei 
nicht nötig. 

Wir alle, Eltern, Angehörige und das soziale Um
feld, Verantwortliche in Politik und Zivilgesell
schaft, Wohlfahrtspflege, Sport und Kirchen, müs
sen künftig noch viel genauer hinschauen, was war 
und was ist. Nur so kann Missbrauch in unserer 
Gesellschaft wirkungsvolle Ächtung finden, die 
notwendige gesellschaftliche Bewusstseinsschär
fung erreicht und Kinder in Zukunft besser vor 
sexualisierter Gewalt geschützt werden. Es ist 
dringend notwendig, die gesellschaftlichen Struk
turen aufzudecken und zu dokumentieren, die 
Missbrauch bis in die Familien hinein zulassen; 
Strukturen, die sexuelle Gewalt in Einrichtungen 
ermöglicht haben und heute noch verantwortlich 
sind für die große Zahl der Fälle.

3

s. Kapitel 5.5
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Als im Jahr 2010 viele Betroffene ihr Schweigen 
gebrochen haben, war dies ein erster großer und 
wichtiger Schritt. Aufarbeitung hat seither verein
zelt in Einrichtungen und Institutionen stattge
funden, insbesondere im kirchlichen Bereich. 
Doch trotz des verantwortungsvollen Umgangs 
einzelner Institutionen und der wichtigen Arbeit 
des Runden Tisches fehlt bis heute eine unabhän
gige Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in 
Deutschland. Eine unabhängige Kommission könn
te diese Aufarbeitung leisten und darüber hinaus 
für Institutionen und Gesellschaft modellhaft Me
thoden der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch 
entwickeln und empfehlen. Unmittelbar mit Be
ginn der neuen Wahlperiode könnte ein langfristig 
angelegter Aufarbeitungsprozess auf den Weg ge
bracht werden.4 

Die Bundesregierung hat im Frühjahr 2010 mit der 
Einrichtung des Runden Tisches „Sexueller Kindes
missbrauch“ und der Ernennung von Dr. Christine 
Bergmann zur ersten Missbrauchsbeauftragten 
richtungsweisende Entscheidungen getroffen, die 
zu Fortschritt und ersten Verbesserungen geführt 
haben. Mit der Fortführung der Stelle des Miss
brauchsbeauftragten wurden insbesondere die Be
gleitung der Umsetzung der Empfehlungen des 
Runden Tisches und der fachliche Austausch mit 
Betroffenen unterstützt.

Für Betroffene sexueller Gewalt ist jedoch bis heu
te noch zu wenig erreicht worden. In seiner Schluss
phase hat der Runde Tisch für viele Betroffene ein 
ermutigendes Klima geschaffen. Aber durch die 
aus Betroffenensicht viel zu schleppende Umset
zung der Empfehlungen des Runden Tisches durch 
die Bundes und Landesebene droht der Prozess 
an Kraft zu verlieren.

Grundtenor bei dem Bilanztreffen des Runden 
Tisches im Februar 2013 war, dass Politik und 
Gesellschaft tatsächlich erst am Anfang stehen, die 
Empfehlungen des Runden Tisches umzusetzen. 
Am Tag dieses Bilanztreffens befand sich zum Bei
spiel der im Juni 2011 von der Bundesregierung 
dem Deutschen Bundestag zugeleitete, von vielen 
Betroffenen und von der Fachwelt begrüßte Ent
wurf des Gesetzes zur Stärkung der Rechte von 
Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG) noch 
immer in den Beratungsabläufen des Rechtsaus

schusses des Deutschen Bundestages. Betroffene 
äußerten die Vermutung, dass politische Streitig
keiten auf ihrem Rücken ausgetragen würden. 
Am 30. Juni  2013 ist dieses wichtige Gesetz end
lich in Kraft getreten. Das von drei Bundesressorts 
im November 2011 versprochene ergänzende 
100 Mio. € Hilfesystem war ebenfalls bis zum Bi
lanztreffen des Runden Tisches im Februar 2013 
noch nicht eingerichtet. Es ist gut und wichtig, 
dass der „Fonds Sexueller Missbrauch“5 nun am 
1. Mai 2013 teilweise an den Start gehen konnte 
und wenigstens der Bund mit 50 Mio. € seine 
Wertschätzung gegenüber Betroffenen aus dem 
familiären Bereich materiell unter Beweis gestellt 
hat. Beklagenswert ist aber, dass es bis jetzt nicht 
gelungen ist, mit Ausnahme von Mecklenburg
Vorpommern, die Länder für diesen familiären 
Fonds verbindlich zu gewinnen. Bis heute besteht 
zudem noch immer keine Sicherheit, ob der Fonds 
für Betroffene aus dem institutionellen Bereich 
überhaupt kommen wird und ob es eine Lösung 
für Betroffene von Fremdtätern beziehungsweise 
Fremdtäterinnen sowie in rituellen oder sekten
ähnlichen Kontexten geben wird.

Der Runde Tisch hat Ländern und Kommunen den 
dringenden Rat gegeben, die auf sexuellen Miss
brauch spezialisierten Fachberatungsstellen zu 
stärken. Schon lange ist bekannt, dass es hier bun
desweit erhebliche Handlungsdefizite gibt, zuneh
mend dringender Verbesserungsbedarf besteht 
und Versorgungslücken geschlossen werden müs
sen6. Länder und Kommunen müssen endlich ihrer 
politischen Verantwortung nachkommen und bei
spielsweise ihre bisherige haushaltspolitische Pri
oritätensetzung zugunsten einer besseren Finanz
ausstattung der Fachberatungsstellen ändern.

Im Bereich der Prävention ist vieles auf den Weg 
gebracht worden. Leider werden noch nicht in al
len Kitas, Schulen, Sportvereinen, Kirchengemein
den, Kliniken oder Freizeiteinrichtungen, denen 
Kinder und Jugendliche anvertraut sind, wirksame 
Schutzkonzepte entwickelt und zur Anwendung 
gebracht. Nach den Ergebnissen des in den Jahren 
2012 und 2013 durchgeführten Monitorings7 sind 
wir in Deutschland noch weit davon entfernt, un
sere mehr als 13 Mio. Kinder und Jugendliche in 
über 200.000 Einrichtungen wirksam vor sexuel
ler Gewalt zu schützen. Schutzkonzepte müssen 

6

s. Kapitel 5.1

5

s. Kapitel 5.6

4

s. Kapitel 3

7

s. Kapitel 4.2
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bundesweit zügig eingeführt und konsequent an
gewendet werden, um mögliche Spielräume der 
Täter und Täterinnen vorausdenkend einzugren
zen. Hier besteht in den kommenden Jahren er
heblicher Investitionsbedarf.

Aber es vollzieht sich im Bereich Prävention 
schrittweise ein Paradigmenwechsel: Prävention 
gilt nicht länger als Zeichen besonders gefährde
ter, sondern besonders verantwortungsbewusster 
Institutionen. Die Entwicklung von Schutzkon
zepten und die Suche nach professioneller Un
terstützung werden zunehmend selbstverständli
cher – auch nach Bekanntwerden von Fällen in 
Einrichtungen, um Vertrauen wiederzugewinnen. 
Durch insgesamt 18 schriftliche Vereinbarungen8 

mit zentralen Dachorganisationen konnte für die 
Jahre 2012 und 2013 mehr Verbindlichkeit für den 
Umsetzungsprozess der Empfehlungen des Run
den Tisches zur Prävention hergestellt werden. Es 
ist sehr erfreulich, dass diese Organisationen die 
Einführung von Schutzkonzepten und ein bundes
weites Monitoring unterstützen.

Wichtig ist, dass dieser Prozess jetzt mit höchster 
Intensität und ohne Unterbrechung in den kom
menden Jahren fortgeführt wird und ansteckende 

Wirkung für die Verbesserung von Hilfen, Bera
tung und Opferschutz für Betroffene sowie eine 
unabhängige Aufarbeitung des Missbrauchsge
schehens entfaltet. Auch hierfür braucht es starke 
Partner auf allen Ebenen.

LINKS
 → www.rundertischkindesmissbrauch.de
 →  www.beauftragtermissbrauch.de

 › Telefonische  Anlaufstelle
 › Hearings › Hearing 2
 › Hearings › Hearing 3
 › Vereinbarungen
 › Aufarbeitung

 → www.keinraumfuermissbrauch.de
 → www.hilfeportalmissbrauch.de
 → www.fondsmissbrauch.de

8

s. Kapitel 4.1

http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=110
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=180
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=182
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=164
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=192
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
http://www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html
http://www.fonds-missbrauch.de/
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In Kapitel 6 des Abschlussberichts des Runden 
Tisches1 (Bundesministerium der Justiz, Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, Bundesministerium für Bildung 
und Forschung 2011) sind die wesentlichen von 
dem Unabhängigen Beauftragten Johannes-Wil-
helm Rörig wahrzunehmenden Aufgaben und 
Befugnisse beschrieben, die zudem in einem Ko-
operationsvertrag mit der Bundesregierung fest-
gelegt wurden:

``  Fortführung der Telefonischen Anlaufstelle

``  Entwicklung eines bundesweit einheitlich 
erreichbaren OnlineHilfeportals (Hilfeportal 
Sexueller Missbrauch)

``  Monitoring und Unterstützung der Umsetzung 
der Empfehlungen des Runden Tisches 

``  Begleitung der Aufarbeitung von Fällen 
 sexuellen Kindesmissbrauchs

``  Begleitung der Einrichtung und der  Arbeit des 
in Umsetzung der  Empfehlungen des  Runden 
 Tisches vorgesehenen Sachverständigen
gremiums („Clearingstelle“, „Fonds sexueller 
Missbrauch“)

``  Forschung zur Abdeckung bestehender und 
nicht anderweitig aufgegriffener Forschungs
lücken

``  Förderung von Vernetzung und Austausch 
zur Thematik des sexuellen Kindesmissbrauchs

`` Presse und Öffentlichkeitsarbeit

 RAHMENBEDINGUNGEN 
DES UNABHÄNGIGEN 
 BEAUFTRAGTEN  
2011 – 2013

2

s. Kapitel 2.4 

1

s. Linkverzeichnis 
› Abschlussbericht RTKM

JohannesWilhelm Rörig, konstituierende Sitzung 
des Fachbeirats beim Unabhängigen Beauftragten, 
20.03.2012 in Berlin

Nach dem Kooperationsvertrag zwischen der Bundes
regierung und dem Unabhängigen Beauftragten, 
der am 7. Dezember 2011 vom Bundeskabinett 
bestätigt wurde, entscheidet der  Beauftragte im 
Rahmen seiner fachlichen Unabhängigkeit allein 
über sein Arbeitsprogramm. Zudem wurde vorge
sehen, dass bei ihm ein Fachbeirat2 eingerichtet 
wird. Der Runde Tisch hat in seinem Abschlussbe
richt die Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass 
die gute Kooperation der Bundesregierung mit 
dem Nachfolger der ehemaligen Unabhängigen 
Beauftragten Dr. Christine Bergmann uneinge
schränkt fortgesetzt wird und ihm die finanziellen 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die er 
für seine unabhängige und qualifizierte Aufgaben
wahrnehmung benötigt.

2.1

http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/documents/AB%20RTKM_barrierefrei.pdf
http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/documents/AB%20RTKM_barrierefrei.pdf
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Dem Unabhängigen Beauftragten wurde ab dem 
1. Dezember 2011 eine Geschäftsstelle mit aktuell 
insgesamt zehn Beschäftigten zugeordnet. Er ver
fügt über kein eigenes Kapitel in einem Einzelplan 
des Bundeshaushalts und keinen eigenen Stellen
plan. Die Finanzmittel wurden ihm von Beginn an 
aus dem Kinder und Jugendplan des Bundes (KJP) 
oder aus Ausgaberesten des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

zur Verfügung gestellt. Die Personalkosten wer
den größtenteils vom BMFSFJ getragen.

LINKS
 →  www.rundertischkindesmissbrauch.de

 › Downloads
 →  www.beauftragtermissbrauch.de

 › Fachbeirat

Zu Beginn der 18. Legislaturperiode sollte auf 
Bundesebene erneut die Stelle einer/s Miss
brauchs beauftragten eingerichtet werden. Rechts
stellung, Unabhängigkeit, Beteiligungsrechte, 
Aufgaben und Befugnisse sollten künftig ge
setzlich geregelt werden. Gegebenenfalls sind 
bis zum Inkrafttreten des Gesetzes verbindliche 
Übergangsregelungen festzulegen.

Neben der Fortführung der Telefonischen An
laufstelle und des Hilfeportals Sexueller Miss
brauch sowie der weiteren Unterstützung der 
Umsetzung der Empfehlungen des Runden Ti
sches und dem bundesweiten Monitoring zur 
Anwendung von Schutzkonzepten in Einrich

tungen (Prävention/Intervention) sollte der/dem 
künftigen Missbrauchsbeauftragten die Zustän
digkeit für die Unterstützung einer unabhängi
gen Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs zuge
wiesen werden. In jeder Legislaturperiode sollte 
dem Deutschen Bundestag ein Bericht zum ak
tuellen Stand der Bekämpfung des Kindesmiss
brauchs in Deutschland vorzulegen sein. Die 
organisatorische Ansiedlung der/des künftigen 
Missbrauchsbeauftragten sollte bei der Bundes
regierung – bei einem Bundesressort oder beim 
Bundeskanzleramt – erfolgen. In dem entspre
chenden Einzelplan ist ein eigenes Kapitel, nebst 
Stellenplan, auszubringen. 

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

Die Erfahrung zeigt, dass es absolut notwendig 
ist, eine solche unabhängige Stelle aufrecht 
zu erhalten, die das Thema immer wieder auf 
die Tagesordnung setzt, nachfragt, welche Ver
änderungen erfolgt sind, und für die Probleme 
von Betroffenen ein offenes Ohr hat. Eine solche 
Stelle muss unabhängig sein, damit sie, wenn 
nötig, auch unbequem sein kann. 

Thomas Schlingmann, Tauwetter e. V., Mitglied des Fachbeirats 
beim  Unabhängigen  Beauftragten

http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/
http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/downloads.htm
http://beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=166
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Der Mut von Betroffenen sexuellen Missbrauchs 
hat die offenere Debatte über die strukturellen 
Hintergründe erst möglich gemacht. Ohne die 
Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen sind 
eine sinnvolle Aufarbeitung und wirkungsvolle 
Hilfe und Prävention nicht denkbar. Der Unabhän
gige Beauftragte hat im Jahr 2012 mit Betroffenen 
in drei „Jours Fixes“ einen kontinuierlichen Aus
tausch über die Anliegen von Betroffenen und sein 
Arbeitsprogramm gesucht. Im Jahr 2013 fand die
ser Austausch in kleineren, themenspezifischen 
Runden statt. Betroffene wurden bei der Vorbe
reitung und Durchführung der Hearings der Ver
anstaltungsreihe „Dialog Kindesmissbrauch“3, der 
Entwicklung des „Hilfeportals Sexueller Miss
brauch“4, der Konzeption der Kampagne „Kein 
Raum für Missbrauch“5 und bei der Suche nach 
einem passenden Format für die künftige Mitwir
kung an der Arbeit einer/s zukünftigen Miss

brauchsbeauftragten einbezogen. Vier Betroffene 
und ihre Stellvertretungen sind Mitglieder des 
Fachbeirats6 beim Unabhängigen Beauftragten, 
 einer von ihnen ist stellvertretender Vorsitzender 
des Fachbeirats.

Betroffene haben in Workshops gemeinsam ein 
Leitbild für ihre Zusammenarbeit nach innen und 
nach außen erarbeitet, in dem sie sich unter ande
rem den demokratischen und rechtsstaatlichen 
Prinzipien verpflichten7. 

LINKS
 →  www.beauftragtermissbrauch.de

 › Austausch mit Betroffenen
 › Hearings
 › Fachbeirat

 → www.hilfeportalmissbrauch.de
 → www.keinraumfuermissbrauch.de

 BETEILIGUNG 
VON  BETROFFENEN 
 SEXUALISIERTER  GEWALT 
IN DER KINDHEIT

Die Beteiligung von Betroffenen an der Arbeit 
der/des künftigen Missbrauchsbeauftragten soll
te gesetzlich verankert und ein „Betroffenenrat“ 
gebildet werden, dem bis zu 15 Betroffene aus 
unterschiedlichen Kontexten des Missbrauchs 
(u. a. Familie/familiäres Nahfeld; privates/sozia
les Umfeld; institutioneller Kontext – konfessio
nell/nicht konfessionell) angehören sollten.

Die Mitglieder des Betroffenenrates sollten im 
Rahmen eines transparenten Auswahlverfahrens, 
nach einer Interessensbekundung, aus dem Kreis 
von Betroffenen ausgewählt und von der/dem 
Missbrauchsbeauftragten für die Dauer der Le

gislaturperiode berufen werden. Die Mitglied
schaft im Betroffenenrat sollte als ein Ehren
amt ausgestaltet werden, die seinen Mitgliedern 
entstehenden Kosten sind von der/dem Miss
brauchsbeauftragten zu übernehmen. Zur Unter
stützung und Koordinierung seiner Arbeit sollte 
für den Betroffenenrat eine  Geschäftsstelle bei 
der/dem Missbrauchsbeauf tragten eingerichtet 
werden. Der Betroffenenrat wäre von der/dem 
Missbrauchsbeauftragten über deren/dessen 
Vorhaben und Maßnahmen rechtzeitig und um
fassend zu unterrichten, wäre bei grundlegen
den Angelegenheiten mitwirkungsberechtigt und 
könnte eigene Vorstellungen unterbreiten. 

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

3

s. Kapitel 2.5

4

s. Kapitel 5.5 

5

s. Kapitel 4.3

6

s. Kapitel 2.4

7

s. Kapitel 2.3

2.2

http://beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=174
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=184
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=166
http://www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
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Rechtsextreme instrumentalisieren immer wieder 
das Thema des sexuellen Kindesmissbrauchs im 
Rahmen ihrer Strategie der scheinbaren Normali-
sierung. Sie versuchen, mit radikalen Positionen 
Zustimmung aus der Mitte der Gesellschaft zu 
erlangen. Rechtsextreme präsentieren sich mit 
Forderungen wie „Todesstrafe für Kinderschänder“ 
als vermeintlich tatkräftige politische Alternative. 
Dabei schüren sie Ängste, legen den Fokus auf 
die Bestrafung von Täterinnen und Tätern und 
polemisieren gegen die freiheitlichdemokratische 
Grundordnung – ohne jedoch konstruktive Lö
sungen anzubieten. 

Vereine, Organisationen und Initiativen, die sich 
mit Aufklärung, Prävention und Aufarbeitung von 
sexuellem Kindesmissbrauch beschäftigen, werden 
gezielt von Rechtsextremen in den Blick genom
men. Im öffentlichen Raum, aber auch auf Online
Portalen, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, 
wird versucht, schnelle Zustimmung zu Forderun
gen zu erhalten – vor allem auch von Personen, die 
sich nicht als rechtsextrem verstehen. 

Der Unabhängige Beauftragte hat diese Instrumen
talisierung gemeinsam mit Betroffenen, dem Fach
beirat und der Amadeu Antonio Stiftung erörtert 
und dazu eine vertiefende Expertise8 erstellen las
sen (Amadeu Antonio Stiftung 2013). Der Unabhän
gige Beauftragte hat seine Websites beauftragter
missbrauch.de, keinraumfuermissbrauch.de und 
hilfeportalmissbrauch.de mit dem Logo „Kein Ort 
für Neonazis“ versehen und setzt damit ein eindeu
tiges Zeichen gegen Rechtsextremismus.

LINKS
 →  www.beauftragtermissbrauch.de

 › Nein zu Rechtsextremismus
 → www.keinraumfuermissbrauch.de
 → www.hilfeportalmissbrauch.de
 → www.amadeuantoniostiftung.de

 ABGRENZUNG  GEGEN 
RECHTSEXTREME 
 INSTRUMENTALISIERUNGEN

8

s. Linkverzeichnis 
› Expertise Amadeu 

Antonio Stiftung

Das Phänomen der rechtsextremen Instru
mentalisierung des Themas Kindesmissbrauch 
muss auch weiterhin aufmerksam verfolgt 
werden. Organisationen und Betroffeneniniti
ativen brauchen Information und Aufklärung 
über die Aktivitäten von Rechtsextremen, da
mit deren Strategien bekannt gemacht und 
durchkreuzt werden können.

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

2.3

http://beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=190
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
http://www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=190
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=190
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=190
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Der 21 Personen umfassende Fachbeirat konsti-
tuierte sich am 20. März 2012. Mitglieder sind Ex
pertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft, 
Fachpraxis und Gesellschaft, darunter vier Betrof
fene. Zur Vorsitzenden wurde die Landshuter Päda
gogikdozentin und Präventionsexpertin Prof. Dr. 
Mechthild Wolff gewählt. 

Der Fachbeirat hat in den Jahren 2012 und 2013 
fünf ein bis zweitägige Sitzungen im Plenum 
 abgehalten und die Umsetzung des Arbeitspro
gramms des Unabhängigen Beauftragten kontinu
ierlich unterstützt und begleitet. Der intensive, 
sehr produktive interdisziplinäre fachliche Aus
tausch mit den Mitgliedern des Fachbeirats war 
für die Arbeit des Unabhängigen Beauftragten 
konstitutiv.

Besondere Aufmerksamkeit schenkte der Fachbei
rat von Anfang an der Umsetzung der Empfehlun
gen des Runden Tisches. Bereits vor seiner ersten 
Sitzung wurden fünf Bundesressorts (Bundesminis
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Bundesministerium der Justiz, Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, Bundesministerium 
für Gesundheit und Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales) von dem Unabhängigen Beauftrag
ten gebeten, einen Sachstandsbericht zur Umset
zung der Empfehlungen für den Fachbeirat zu er
stellen. Als Reaktion wurde mitgeteilt, dass der 
erbetene Bericht aus Zeitgründen nicht erstellt 
werden könne und die Bundesressorts eine Be
richtspflicht nur gegenüber dem Runden Tisch 
hätten. Gleichwohl haben die Ressorts in der Fol
gezeit auf Abteilungs und Referatsleitungsebene 
mehrmals im Fachbeirat über den Stand der Um
setzung der Empfehlungen des Runden Tisches 
berichtet und direkten Austausch mit Mitgliedern 
des Fachbeirates gesucht.

 FACHBEIRAT 
BEIM  UNABHÄNGIGEN 
 BEAUFTRAGTEN

Es war wichtig, dass der Unab
hängige Beauftragte mit Unterstüt
zung des Fachbeirates zur weiteren 
 Skandalisierung des sexuellen 
 Kindesmissbrauchs in der Öffent
lichkeit, Fachwelt und Politik bei ge
tragen hat. Die gemeinsam mit dem 
Fachbeirat konzipierten  Hearings 
„Dialog Kindesmissbrauch – Forde
rungen und Perspektiven“ haben 
mitgeholfen, Bündnisse im gesell
schaftlichen und politischen Raum 
zu knüpfen und zu festigen.

Prof. Dr. Mechthild Wolff, Fakultät Soziale Arbeit, Hochschule Lands
hut, Vorsitzende des Fachbeirats beim Unabhängigen Beauftragten

Auch die Arbeit einer/eines zukünftigen Miss
brauchsbeauftragten sollte dringend durch 
fachliche Expertise unterstützt und begleitet 
werden. Es sollte in Erwägung gezogen wer
den, die effektive themenbezogene Arbeit in 
fachspezifischen Konzeptgruppen weiter aus
zubauen.

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

LINKS
 → www.beauftragtermissbrauch.de

 › Fachbeirat
 → www.rundertischkindesmissbrauch.de

2.4

http://beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=166
http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/
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Fachbeirat, Betroffene und Unabhängiger Beauf-
tragter identifizierten zu Beginn ihrer gemein-
samen Arbeit Schwerpunktthemen, die nach der 
Beendigung des Runden Tisches dringend eines 
weiteren öffentlichen Diskurses bedurften. In 
themenspezifischen Konzeptgruppen des Fach
bei rats wurden – unter Einbeziehung weiterer 
Vertretungen von Betroffenen – vier Hearings 
 vorbereitet und im Rahmen der Veranstaltungs
reihe „Dialog Kindesmissbrauch – Forderungen 
und Perspektiven“ in Berlin mit mehreren hun
dert Teilnehmenden und großer Medienresonanz 
durchgeführt:

1. HEARING, 18.10.2012
„Gesundheit von Betroffenen – 
 bessere  Versorgung und Behandlung“9

Sprecher der Konzeptgruppe:
Prof. Dr. Jörg M. Fegert, Ärztlicher Direktor 
der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie, 
 Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm
Prof. Dr. Rainer Richter, Präsident der 
 Bundespsychotherapeutenkammer

2. HEARING, 20.11.2012
„Kinder und Jugendliche – 
 Beratung  fördern, Rechte stärken“10

Sprecherin der Konzeptgruppe:
Ursula Enders, Leiterin der Fachberatungs
stelle Zartbitter e. V., Köln

3. HEARING, 30.04.2013
„Unabhängige Aufarbeitung – 
 Verantwortung von Politik und Gesellschaft“11

Sprecherin der Konzeptgruppe: 
Prof. Dr. Sabine Andresen, Professorin für 
 Sozialpädagogik und Familienforschung an der 
GoetheUniversität Frankfurt
Matthias Katsch, Vertretung von Betroffenen, 
stellvertretender Vorsitzender des Fachbeirats 
beim Unab hängigen Beauftragten

4. HEARING, 06.06.2013
„Verlängerung der strafrechtlichen 
 Verfolgbarkeit – Erwartungen und Risiken“12

Sprecherin der Konzeptgruppe:
Dr. Gudrun DoeringStriening, Fachanwältin 
für Sozialrecht und Familienrecht

Die Dialogreihe bot Betroffenen sowie Expertin
nen und Experten aus Politik, Fachpraxis und 
Wissenschaft eine öffentliche Plattform, um über 
fachspezifische Themen und konkrete Maßnah
men und Forderungen zu diskutieren sowie Pers
pektiven aufzuzeigen. Die gemeinsam erarbeite
ten Positionen wurden jeweils im Format eines 
Forderungskatalogs13 aufbereitet und an die politi
schen und gesellschaftlichen Entscheidungsgre
mien und personen weitergegeben. 

VERANSTALTUNGREIHE 
 „DIALOG KINDESMISSBRAUCH“

9

s. Kapitel 5.2 und 
 Linkverzeichnis › Hearing 1 

10

s. Kapitel 5.1 und 
 Linkverzeichnis › Hearing 2

11

s. Kapitel 3 und Linkver
zeichnis › Hearing 3

12

s. Kapitel 6 und Linkver
zeichnis › Hearing 4

13

s. Publikationsverzeichnis 

LINKS
 → www.beauftragtermissbrauch.de

 › Fachbeirat
 › Hearings

 → www.rundertischkindesmissbrauch.de

Eine Fortführung des öffentlichen Diskurses 
im Rahmen von Hearings der Veranstaltungs
reihe „Dialog Kindesmissbrauch“ – beispiels
weise zum Opferentschädigungsgesetz oder 
zur spezifischen Situation von Kindern und 
 Jugendlichen in gerichtlichen Verfahren – ist 
anzustreben.

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

2.5

http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=181
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=180
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=182
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=183
http://beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=166
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=184
http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/
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DEUTSCHER BUNDESTAG
Mit Gremien und Mitgliedern des Deutschen Bun
destages fand ab Anfang 2012 ein kontinuierlicher 
Austausch zu den Vorhaben des Unabhängigen 
Beauftragten statt. Wiederholt führte der Unab
hängige Beauftragte Gespräche mit den Berichter
statterinnen aller im Bundestag vertretenen Frak
tionen, nahm an Sitzungen des Ausschusses für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem 
Ausschuss für Sport teil und berichtete zudem in 
der Kinderkommission des Deutschen Bundesta
ges. Fachkongresse der Fraktionen der SPD und 
der FDP haben sich in 2012 und 2013 dem Thema 
Kindesmissbrauch gewidmet. Alle Mitglieder des 
Deutschen Bundestages wurden frühzeitig über die 
Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“14 unter
richtet und die Mitglieder der einschlägigen Aus
schüsse zu den Hearings der Veranstaltungsreihe 
„Dialog Kindesmissbrauch – Forderungen und Per
spektiven“15 eingeladen.

BUNDESREGIERUNG
Die Zusammenarbeit von Bundesressorts und Un
abhängigem Beauftragten fand insbesondere über 
den bereits während der Arbeit des Runden  Tisches 
implementierten und im Jahr 2012 weitergeführ
ten Interministeriellen Arbeitskreis „Runder Tisch“ 
(IMAK), besetzt mit den zuständigen Abteilungs
leitungen der Ressorts, statt. Ansonsten erfolgte die 
Zusammenarbeit auf Arbeitsebene, insbesondere 
in Form regelmäßiger Kontakte mit den zustän
digen Fachreferaten der Ressorts sowie der Ge
schäftsstelle des Fonds Sexueller Missbrauch. In 
der unter Federführung des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durch
geführten BundLänderArbeitsgruppe „Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt 
und Ausbeutung“ sowie themenspezifischen Un
terarbeitsgruppen berichtete die Geschäftsstelle 
des Unabhängigen Beauftragten regelmäßig über 
ihre Arbeit. Eine interne Beteiligung des Unabhän

gigen Beauftragten an der Konzeption des ergän
zenden Hilfesystems16 wurde ermöglicht und ab 
Anfang 2013 auch eine Teilnahme an Gesprächen 
mit Ländern und Institutionen. Die Einzelgesprä
che der Ressorts mit den Institutionen zum insti
tutionellen Teil des Hilfesystems finden ohne Be
teiligung des Unabhängigen Beauftragten statt.

Am 23. Januar 2013 fand im Vorfeld des Bilanztref
fens des Runden Tisches vom 20. Februar 2013 ein 
Gespräch der drei dem ehemaligen Runden Tisch 
vorsitzenden Bundesministerinnen Dr. Kristina 
Schröder, Sabine LeutheusserSchnarrenberger und 
Prof. Dr. Annette Schavan mit dem Unabhängigen 
Beauftragten statt. Im Hinblick auf das von Dezem
ber 2012 verschobene Bilanztreffen wurde ver
sucht, eine gemeinsame Linie für den Zeitraum 
bis zur Bundestagwahl 2013 zu finden. Auch wenn 
dies nicht umfassend gelungen ist, bestand Kon
sens darüber, dass der Runde Tisch seit dem Jahr 
2010 positive Bewegung erzeugt hat, wir uns insge
samt aber noch am Anfang der wirkungsvollen Be
wältigung und einer nachhaltig erfolg reichen Äch
tung des sexuellen Kindesmissbrauchs befinden. 
Die Bitte des Unabhängigen Beauftragten um eine 
stärkere Unterstützung der Kampagne „Kein Raum 
für Missbrauch“ durch die Bundesregierung wurde 
im Nachgang zu dem Gespräch zurückgewiesen.

FACHMINISTERKONFERENZEN
In der 338. Sitzung der Kultusministerkonferenz 
(KMK) am 21. Juni 2012 konnte der Unabhängige 
Beauftragte über seine Vorhaben, insbesondere 
über die damals in Planung befindliche Kampagne 
„Kein Raum für Missbrauch“, berichten. Vom Schul
ausschuss der KMK wurde in der Folgezeit eine 
bundesweite Bestandsaufnahme zu Prävention 
vor sexueller Gewalt in Schulen durchgeführt und 
die Überarbeitung der „Handlungsempfehlungen 
der Kultusministerkonferenz zur Vorbeugung und 
Aufarbeitung von sexuellen Missbrauchsfällen und 

 KOOPERATION MIT  POLITIK, 
 ZIVILGESELLSCHAFT, 
 WIRTSCHAFT UND MEDIEN
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Gewalthandlungen in Schulen und schulnahen Ein
richtungen“17 vom 20. April 2010 beschlossen, die 
in der Fassung vom 7. Februar 2013 in Kraft getre
ten sind. Die KMK hat  einen ständigen Ansprech
partner für den Unabhängigen Beauftragten be
nannt, was eine sehr konstruktive Zusammenarbeit 
ermöglichte. Es wurde die bundesweite Teilnahme 
an den Befragungen der Schulleitungen im Rah
men des Monitorings des Unabhängigen Beauf
tragten empfohlen, die nach Genehmigungsver
fahren in den jeweiligen Kultusministerien in allen 
Ländern durchgeführt werden konnten. Der Präsi
dent der KMK unterstützt zudem die Kampagne 
„Kein Raum für Missbrauch“.

Zur Konferenz der Jugend und Familienminister 
der Länder (JFMK)18 hat der Unabhängige Beauf
tragte bereits im Dezember 2011 Kontakt aufge
nommen. Es kam bisher zu einer Teilnahme an ei
ner Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Obersten 
Landesjugend und Familienbehörden (AGJF) im 
März 2012 in Dresden sowie zu weiteren Kontak
ten mit der AGJF im Rahmen der Verhandlungen 
zur Einrichtung des ergänzenden Hilfesystems19. 

Die JFMK wurde fortlaufend schriftlich über Vorha
ben des Unabhängigen Beauftragten unterrichtet.

Die Sportreferenten der Länder wurden im Juni 
2012 von dem Unabhängigen Beauftragten über 
die Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ infor
miert. Für September 2013 ist eine Teilnahme des 
Unabhängigen Beauftragten an der Sportminister
konferenz in Wiesbaden geplant. 

DACHORGANISATIONEN DER ZIVILGESELLSCHAFT
Bereits seit Dezember 2011 wurde von dem Un
abhängigen Beauftragten der fachliche Austausch 
und die Kooperation mit den Spitzenorganisatio
nen der Zivilgesellschaft gesucht, beispielsweise 
mit dem Deutschen Olympischen Sportbund 
(DOSB), den Wohlfahrtsverbänden, den beiden 
großen christlichen Kirchen – Deutsche Bischofs
konferenz (DBK), Deutsche Ordensobernkonferenz 
(DOK) und Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) – sowie dem Deutschen Bundesjugendring 
e. V. (DBJR), mit denen eine zum Teil sehr konst
ruktive Zusammenarbeit zu vielen Facetten des 
Schutzes vor sexueller Gewalt an Mädchen und 
Jungen entstand. Hilfreich war, dass diese Dach
organisationen jeweils konkrete Ansprechpersonen 
für die Zusammenarbeit mit dem Unabhängigen 
Beauftragten benannt haben.

17

s. Linkverzeichnis 
› Handlungsempfehlungen

18 

s. Linkverzeichnis 
› Jugend und Familien

ministerkonferenz
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KampagnenAktion „Kein Raum für Missbrauch“ am 30.04.2013 vor dem Brandenburger Tor

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2010/2010_04_20-Handlungsempfehlungen-Vorbeugung-sexueller-Missbrauch_2013.pdf
http://jfmk.de/pub2013/Protokoll_JFMK_(22.07.2013)_(167_Seiten).pdf
http://jfmk.de/pub2013/Protokoll_JFMK_(22.07.2013)_(167_Seiten).pdf
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In der ab Anfang 2012 sich unterschiedlich intensiv 
entwickelnden Zusammenarbeit stand die gemein
same Unterstützung der Umsetzung der Empfeh
lungen des Runden Tisches im Vordergrund. Es 
wurde speziell für jede Verbandsstruktur nach 
passenden Lösungen zur Unterstützung der Ein
führung und Weiterentwicklung von Schutzkon
zepten in Einrichtungen, aber auch zur Sicherstel
lung eines bundesweiten Monitorings20 vor Ort 
gesucht. Die Vereinbarungen der Spitzenorgani
sationen mit dem Unabhängigen Beauftragten21 

wurden auf höchster Verbandsebene, zum Beispiel 
von DOSBPräsident Dr. Thomas Bach, dem Bi
schof von Trier Dr. Stephan Ackermann (DBK), dem 
Präsidenten der Diakonie Johannes Stockmeier 
oder den Geschäftsführenden Präsidialmitgliedern 
der Kommunalen Spitzenverbände im Rahmen ein
zelner Zusammenkünfte persönlich unterzeichnet. 

WIRTSCHAFT UND MEDIEN
Ausgehend von dem Gedanken, dass der Schutz 
der nachwachsenden Generationen vor sexuali
sierter Gewalt in der Kindheit eine gesamtgesell
schaftliche Herausforderung darstellt, wurden 
Mitte 2012 mehr als 700 Unternehmen und Stif
tungen von dem Unabhängigen Beauftragten 

schriftlich gebeten, das Anliegen der Kampagne 
„Kein Raum für Missbrauch“ durch einen Basis
betrag von 5.000 € finanziell zu unterstützen. Bis 
heute konnten bedauerlicherweise nur neun Part
nerschaften mit Unternehmen und zwei Partner
schaften mit Stiftungen abgeschlossen werden22. 

Viele Medienunternehmen und öffentliche und 
private Rundfunk und Fernsehanstalten haben 
die Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ redak
tionell begleitet und Anzeigen und Kampagnen
spots unentgeltlich geschaltet. Dieses beson dere 
Engagement ist eine wichtige Voraussetzung dafür, 
dass das Thema Missbrauch oben auf der gesell
schaftlichen und politischen Agenda gehalten wird. 
Neben dem Engagement für die Kampagne gab es 
eine hohe Medienresonanz bei Pressekonferenzen, 
Hintergrundgesprächen und den Hearings der Ver
anstaltungsreihe „Dialog Kindesmissbrauch“. Dies 
ist nicht selbstverständlich, wenn auch zwingend 
notwendig, um die Gesellschaft weiter für das 
Thema zu sensibilisieren.

20 

s. Kapitel 4.2

21
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22
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Medienberichterstattung zur Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“
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INTERNATIONALER AUSTAUSCH
Das Thema des sexuellen Kindesmissbrauchs ist 
bekanntermaßen nicht auf Deutschland be
schränkt. Der internationale Austausch hat den 
Sinn der gegenseitigen Unterstützung bei der 
umfassenden Ächtung von sexuellem Missbrauch. 

Der Unabhängige Beauftragte hat am 24. April 2012 
vor dem Ausschuss Soziales, Gesundheit und nach
haltige Entwicklung des Europarats in Straßburg 
zur Anzeigepflicht von möglichen Straftaten im 
Kontext sexueller Gewalt in Deutschland berichtet. 
Am 14. März 2013 fand unter Beteiligung des Un
abhängigen Beauftragten eine Veranstaltung des 
EuroparatsAusschusses im Deutschen Bundestag 
zum Thema „Nationale Strategien im Kampf gegen 
sexuelle Gewalt an Kindern“ statt, die vom Bundes
tagspräsidenten Dr. Norbert Lammert eröffnet 
wurde. 

Mit der niederländischen Berichterstatterin über 
Menschenhandel und sexuelle Gewalt gegen Kin
der, Frau Corinne DettmeijerVermeulen, fand im 
März 2013 in Berlin ein erster bilateraler Austausch 
über die jeweiligen Arbeitsschwerpunkte statt. 

Im April 2013 wurde mit dem Vorsitzenden der 
irischen Untersuchungskommission zur Aufar
beitung sexuellen Missbrauchs in Institutionen, 
Richter Sean Ryan, die zehnjährige Arbeit der so
genannten RyanKommission erörtert.

Die in Gang gesetzte Kooperation mit der 
 Politik, den Dachorganisationen der Zivilge
sellschaft, der Wirtschaft und den Medien 
sollte fortgeführt und weiter ausgebaut wer
den. Regelmäßige und verbindliche Strukturen 
müssen ausgebaut und etabliert werden, um 
noch viel stärker deutlich zu machen, dass der 
Schutz der Mädchen und Jungen vor sexueller 
Gewalt eine Herausforderung für die gesamte 
Gesellschaft darstellt. 

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

LINKS
 → www.keinraumfuermissbrauch.de

 › Partner
 → www.beauftragtermissbrauch.de

 › Hearings
 › Vereinbarungen

 → www.rundertischkindesmissbrauch.de
 → www.kmk.org 
 → www.jfmk.de
 → www.fondsmissbrauch.de
 → www.dutchrapporteur.nl
 → www.childabusecommission.ie

Im politischen Raum müssen Verantwort
liche noch begreifen, dass der Missbrauch an 
Kindern und Jugendlichen ein Unglücksfall 
für die ganze Gesellschaft ist. Langzeitfolgen 
sind über Generationen spürbar, darum 
braucht das Problem des Machtmissbrauchs 
gegenüber Kindern und Jugendlichen in 
 Familien und Institutionen eine starke Lobby 
in Politik und Gesellschaft. 

Prof. Dr. Mechthild Wolff, Fakultät Soziale Arbeit, Hochschule Landshut, Vorsitzende 
des Fachbeirats beim Unabhängigen Beauftragten

http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/partner/sponsoringpartner/
http://www.beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=184
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=164
http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/
http://www.kmk.org/
http://www.jfmk.de/
http://www.fonds-missbrauch.de/
http://www.dutchrapporteur.nl/
http://www.childabusecommission.ie/
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Die Forderung von Betroffenen nach Aufarbeitung 
des sexuellen Missbrauchs in der Vergangenheit 
bekam im Jahr 2010 politische Unterstützung: 
Die im März 2010 ernannte Unabhängige Beauf
tragte zur Aufarbeitung von sexuellem Kindes
missbrauch, Dr. Christine Bergmann, ermutigte 
Betroffene mit der Kampagne „Sprechen hilft“, ihr 
Schweigen zu brechen. Seither sind in der Telefoni
schen Anlaufstelle des Unabhängigen Beauftrag
ten1 über 16.500 Gespräche geführt worden. In 
mehr als 4.500 Briefen legen Betroffene Zeugnis 
darüber ab, was ihnen in ihrer Kindheit angetan 
wurde. Sie setzen hiermit ihre Erinnerung gegen 
die weit verbreitete Tabuisierung in der Gesell
schaft, die Verschleierung durch Täter und Täterin
nen sowie die Vertuschung durch Mitwissende. 

Ausdruck der besonderen Bedeutung, der die Auf
arbeitung von Missbrauch zukommt, ist auch das 
Hearing „Unabhängige Aufarbeitung – Verantwor
tung von Politik und Gesellschaft“2 vom 30. April 
2013, das der Unabhängige Beauftragte gemeinsam 
mit dem bei ihm angesiedelten Fachbeirat initiiert 
und durchgeführt hat und auf dessen Basis ein 
Forderungskatalog3 zum Thema erarbeitet wurde. 

Das Aussprechen der erlebten Wahrheit ist der 
erste Schritt einer jeden umfassenden Aufarbei
tung. Jetzt muss die Bereitschaft der Politik und 
der Gesellschaft folgen, zuzuhören und Verant
wortung zu übernehmen. „Genauso wie wir heute 
alles daransetzen müssen, Missbrauch keinen 
Raum zu geben, genauso entschlossen müssen wir 
die Untaten der Vergangenheit zum Thema unse
rer Gegenwart machen“, sagte Bundespräsident 
Joachim Gauck in seiner Rede anlässlich des 
60jährigen  Jubiläums des Deutschen Kinder
schutzbundes4. Erst wenn das Ausmaß und die 
schwerwiegenden Folgen des sexuellen Miss
brauchs gesellschaftlich als Unrecht anerkannt 

sind, wird die dringend notwendige Bewusstseins
schärfung in Deutschland erreicht werden können.

Durch Initiative von Betroffenen und auf öffent
lichen Druck haben sich einzelne Einrichtungen 
ihrer Verantwortung gestellt und Untersuchungen 
veranlasst5. So ließen beispielsweise die katholi
schen Orden der Jesuiten (Raue 2010 und 2011, 
Fischer 2010, Zinsmeister 2011, Bintig 2013) und 
Benediktiner (Keupp et al. 2013) Vorfälle an ein
zelnen Internaten extern untersuchen und veröf
fentlichten die Berichte auf ihren Webseiten. Die 
Deutsche Bischofskonferenz (DBK) stellte Berichte 
zum Abschluss ihrer Hotline und zur Analyse fo
rensischer Gutachten vor (Deutsche Bischofskon
ferenz 2013, Leygraf 2012). Für das begonnene 
kriminologische Forschungsprojekt sucht die DBK 
nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit 
dem Kriminologischen Forschungsinstitut Nieder
sachsen (KFN) im Januar 2013 einen neuen Partner. 
Die evangelische Nordkirche setzte nach einem 
langen Dialogprozess im Jahr 2012 eine unabhän
gige Expertenkommission zur Aufarbeitung der 
Missbrauchsfälle in Ahrensburg ein. Der Beirat der 
Odenwaldschule hat nach den ersten Berichten 
(Burgsmüller 2010 und 2012, Dehmers 2011, Füller 
2011) ein Konzept zur wissenschaftlichen Aufar
beitung auf den Weg gebracht und der Bundes
vorstand von Bündnis 90/Die Grünen hat den Po
litikwissenschaftler Franz Walter beauftragt, den 
Einfluss von Gruppen mit pädophilen Forderungen 
innerhalb der Grünen Partei zu erforschen. 

Die Untersuchungsergebnisse der Institutionen 
sind meist vollständig der Öffentlichkeit zugäng
lich, manchmal auch nur in Kernaussagen und in 
einigen Fällen ausschließlich für den internen Ge
brauch freigegeben. Es besteht der Eindruck, dass 
die meisten Institutionen zunächst mit Abwehr 
reagieren, Spaltungsprozesse fürchten und einen 

 ERSTE SCHRITTE ZUR AUF 
ARBEITUNG VON MISSBRAUCH 
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http://www.jesuiten.org/home.html
http://www.jesuiten.org/home.html
https://www.jesuiten.org/fileadmin/Redaktion/Downloads/Bericht_27_05_2010_aktuell.pdf
https://www.jesuiten.org/fileadmin/Redaktion/Downloads/Bericht_Raue_St._Blasien_-_15.02.11.pdf
https://www.jesuiten.org/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fischer_Bericht_Jesuitenorden.pdf
https://www.jesuiten.org/fileadmin/Redaktion/Downloads/Abschlussbericht_AKO_Zinsmeister.pdf
http://www.aloisiuskolleg.de/images/schulnachrichten/0-B-Bericht-final-2013-06-03-nach-Vgl.pdf
http://www.ipp-muenchen.de/texte/ap_10.pdf
http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=2245&cHash=2200733d2142095692fbf087509de363
http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=2245&cHash=2200733d2142095692fbf087509de363
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/Dossiers_2012/2012_Sex-Uebergriffe-durch-katholische-Geistliche_Leygraf-Studie.pdf
http://untersuchung-missbrauch-nordkirche.de/wp-content/uploads/2013/06/Erste_Informationen_11.05.2013.pdf
http://untersuchung-missbrauch-nordkirche.de/wp-content/uploads/2013/06/Erste_Informationen_11.05.2013.pdf
http://www.odenwaldschule.de/
http://www.odenwaldschule.de/fileadmin/user_upload/resources/pdf/Verantwortung/Dez_2010_Abschlussbericht.pdf
http://www.odenwaldschule.de/fileadmin/user_upload/resources/pdf/Verantwortung/Burgsmueller-Bericht-OSO032012_Endfassung-27032012.pdf
http://www.demokratie-goettingen.de/forschung/projekte
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2013/05/130503-Kinderschutzbund.html


BILANZBERICHT 2013    3. UNABHÄNGIGE AUFARBEITUNG  25

schnellen Schlussstrich unter die Vergangenheit 
ziehen wollen. 

Trotz des verantwortungsvollen Umgangs einzelner 
Institutionen und der wichtigen Arbeit des Runden 
Tisches fehlt bis heute eine weiterreichende unab
hängige Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs 
nicht nur im institutionellen Bereich, sondern auch 
insbesondere im sozialen Umfeld von Kindern und 
Jugendlichen.

Der Runde Tisch hat zur Aufklärung und Sensibili
sierung der Öffentlichkeit zum Thema sexueller 
Missbrauch beigetragen, er war jedoch keine Kom

mission zur Aufarbeitung. Institutionen wurde le
diglich empfohlen, eigene Leitfäden zur Aufarbei
tung von akut aufgetretenen Fällen zu erstellen 
(Bundesministerium der Justiz, Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bundes
ministerium für Bildung und Forschung 2011, Kap. 
4.1c). Zur Aufarbeitung von Missbrauch innerhalb 
der Familie, des sozialen Umfelds oder durch 
Fremdtäter und Fremdtäterinnen gab der Runde 
Tisch keine Empfehlungen. Doch auch der sexu
elle Missbrauch außerhalb von Institutionen be
darf einer unabhängigen, umfassenden und sys
tematischen Aufarbeitung. 

Sexueller Missbrauch in Kindheit und Jugend hat eine 
 Geschichte. Ohne dieses historische Wissen aber greifen auf 
Dauer auch die wichtigen Bemühungen um Prävention und 
Intervention für Kinder und Jugendliche in der Gegenwart zu 
kurz. Viele Betroffene haben Zeugnis abgelegt und nun sind 
alle in der Verantwortung zuzuhören. Dieses Wissen gilt es zu 
ordnen und zu archivieren, einer Analyse zugänglich zu 
 machen und die Öffentlichkeit zu informieren. Aufarbeitung 
sexuellen Missbrauchs bedeutet also, sich der Vergangenheit 
zu stellen und es genau wissen zu wollen.

Prof. Dr. Sabine Andresen, Vizepräsidentin Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e. V., 
 Mitglied des  Fachbeirats beim Unabhängigen Beauftragten

Hearing „Aufarbeitung“ am 30.04.2013 in der Berliner Akademie der Künste
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Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
ist ein weltweites Problem. Länder wie Irland, 
USA, Australien oder Kanada setzen sich schon seit 
mehr als 20 Jahren mit der Aufarbeitung von sexu
ellem Missbrauch in unterschiedlichen Prozessen 
auseinander. Am Ende einer Reihe von Untersu
chungen entschieden die Regierungen, unabhän
gige Kommissionen per Gesetz einzurichten, um 
eine umfassende Aufarbeitung zu gewährleisten. 

In Irland stellte beispielsweise die „Commission 
to Inquire into Child Abuse“ im Jahr 2009 der Öf
fentlichkeit nach neunjähriger Untersuchung und 

Tausenden von Anhörungen den fünfbändigen so
genannten „RyanReport“6 (Ryan 2009) vor, der 
Missbrauch und Misshandlung in Institutionen in 
Irland in den Jahren 1914 bis 2000 untersuchte. 
Unabhängig von der staatlich eingesetzten Kom
mission gab es weitere Aufarbeitungsberichte ein
zelner irischer Bistümer7.

In Kanada nahm im Jahr 2009 die „Truth and Re
conciliation Commission“ (Wahrheits und Versöh
nungskommission) ihre auf fünf Jahre angelegte 
Arbeit auf. Sie soll das Unrecht gegen 150.000 
Mädchen und Jungen der Ureinwohner Kanadas 

 AUFARBEITUNG 
VON  MISSBRAUCH IN 
 ANDEREN  LÄNDERN
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› Ryan  Report
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Mit der geplanten Unabhängigen Kommission zur Aufar
beitung geht es zu allererst darum, den bislang ungezählten 
Betroffenen von sexueller Gewalt und Missbrauch zuzuhören. 
Bis heute wagen es die Wenigsten über ihre Erfahrungen zu 
sprechen. Im AnHören können wir versuchen, Anerkennung 
zu vermitteln und wenigstens im Nachhinein das Macht
gefälle zwischen Tätern und Opfern auszugleichen. So kann 
auch Würde wiederhergestellt werden.

Matthias Katsch, Stellvertretender Vorsitzender des Fachbeirats beim Unabhängigen Beauftragten, 
 Vertretung von Betroffenen

LINKS
 → www.beauftragtermissbrauch.de

 › Telefonische Anlaufstelle
 › Hearings › Hearing 3 › Forderungskatalog
 › Fachbeirat
 › Aufarbeitung

 → www.sprechenhilft.de
 → www.bundespraesident.de
 → www.rundertischkindesmissbrauch.de

3.2

http://www.childabusecommission.ie/publications/index.html
http://www.childabusecommission.ie/publications/index.html
http://www.childabusecommission.ie/publications/index.html
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=110
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=182
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=166
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=192
http://www.sprechen-hilft.de/
http://www.bundespraesident.de/DE/Home/home_node.html
http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/
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untersuchen. Zu den Aufgaben der Kommission 
gehören unter anderem die Durchführung von 
Hearings, die Einrichtung eines Forschungszent
rums, die Sensibilisierung und Aufklärung der Öf
fentlichkeit sowie die Anerkennung des Unrechts 
und die Errichtung eines Denkmals.8

In den Niederlanden legte die „DeetmanKom
mission“ im Auftrag der katholischen Kirche einen 
Bericht über sexuellen Missbrauch vor (Deetman 

2011)9. Das Ministerium für Jugend, Familie und 
Justiz beauftragte die „SamsonKommission“, Miss
brauchsfälle von 1945 bis heute in staatlichen Ein
richtungen und Pflegefamilien zu untersuchen. Der 
SamsonBericht10 (Samson 2012) stellte 2012 fest, 
dass Ministerien, Heime und Jugendämter beim 
Schutz der Kinder versagt haben.

Im Januar 2013 wurde in Australien eine Royal 
Commission eingesetzt, die sexuellen Kindesmiss
brauch in Institutionen in allen privaten, öffentli
chen und nicht staatlichen Organisationen unter
suchen soll. Die Royal Commission ist die erste 
Kommission, die ihre Untersuchungen nicht auf 
einen bestimmten institutionellen Bereich oder ei
nen bestimmten Bundesstaat beschränkt.11

LINKS
 → www.childabusecommission.ie
 → www.justice.ie
 → www.trc.ca
 → www.onderzoekrk.nl
 → www.commissiesamson.nl
 → www.childabuseroyalcommission.gov.au
 → www.beauftragtermissbrauch.de

 › Aufarbeitung

Obwohl einzelne Institutionen verantwortlich 
mit ihrer Vergangenheit umgehen und der Runde 
Tisch wichtige erste Impulse für die Aufarbei
tung gesetzt hat, fehlt bis heute in Deutschland 
eine weiterreichende unabhängige Aufarbeitung 
sexuellen Missbrauchs. Aufarbeitung kann nicht 
in der alleinigen Verantwortung von Betroffe
nen, Medien oder Institutionen selbst liegen. Es 
bedarf einer unabhängigen Kommission, die sys
tematisch und umfassend aufarbeitet, dabei an
hört und erlittenes Unrecht anerkennt. 

Die Bundespolitik sollte geeignete Strukturen 
für die unabhängige Aufarbeitung von sexuel
lem Missbrauch zur Verfügung stellen. Zu Be
ginn der kommenden Regierungsperiode sollte 
eine gesetzlich verankerte unabhängige Kom
mission eingesetzt werden. 

Diese Kommission sollte bei der/dem künftigen 
Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung 
angesiedelt sein und von dort administrative 
Unterstützung erhalten. Zu untersuchen wären 
Ausmaß, Art und Ursachen von sexuellem Kin
desmissbrauch im institutionellen und nicht
institutionellen Bereich, der Umgang mit Fällen 
von sexuellem Kindesmissbrauch in der Vergan
genheit sowie die Verantwortung von staatli
chen Aufsichtsgremien. Politik und Gesellschaft 
sollten sich mithilfe einer unabhängigen Aufar
beitung ihrer Mitverantwortung für den Um
gang mit den Opfern sexuellen Missbrauchs 
stellen und dazu beitragen, dass sexueller Miss
brauch geächtet und in Zukunft wirksamer ver
hindert werden kann.

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

9 

s. Linkverzeichnis 
›  DeetmannReport

8 

s. Linkverzeichnis 
›  Kanada

10 

s. Linkverzeichnis 
›  Samson Report

11 

s. Linkverzeichnis 
›  Australien

Hearing „Aufarbeitung“: Justice Sean Ryan, 
„Ryan  Commission“ Irland, am 30.04.2013 in Berlin

http://www.childabusecommission.ie/
http://www.justice.ie/
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=26
http://www.onderzoekrk.nl/
http://www.commissiesamson.nl/
http://www.childabuseroyalcommission.gov.au/
http://www.beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=192
http://www.onderzoekrk.nl/eerste-onderzoek/eindrapport.html
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=26
http://www.commissiesamson.nl/documenten/index.aspx
http://www.childabuseroyalcommission.gov.au/
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Der Runde Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ 
hat in den Jahren 2010 und 2011, unterstützt 
durch die Expertise aus Fachpraxis und Wissen-
schaft, sehr gute Leitlinien zur Prävention und 
Intervention erarbeitet. Es wurde die Empfehlung 
ausgesprochen, flächendeckend in allen Einrich
tungen und Institutionen des Bildungs, Erzie
hungs, Gesundheits und Sozialsektors, die mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten, Maßnahmen 
zur Prävention und Intervention gegen sexuellen 
Missbrauch – im Folgenden Schutzkonzepte ge
nannt – einzuführen und regelmäßig zu überprü
fen (Bundesministerium der Justiz, Bundesminis
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
2011, Kap. 4.1). Dieser Qualitätsentwicklungspro
zess sollte in einem Zeitraum von zwei Jahren er
folgen und in eine kritische Reflexion mit dem Ziel 
der Nachsteuerung münden. Dies ist eine enorme 
Herausforderung: Es geht um die Entwicklung und 
Anwendung von Schutzkonzepten in weit mehr als 
200.000 Einrichtungen, Vereinen und anderen Ins
titutionen. 

Ein Schutzkonzept muss auf die individuellen Be
dingungen und Strukturen vor Ort passgenau ab
gestimmt sein und kann deshalb nicht von „oben“ 
oder „außen“ verordnet werden. Es muss vielmehr 
innerhalb einer Einrichtung oder einem Verein von 
der Vorstands oder Einrichtungsebene unter Be
teiligung der hauptberufl ichen und ehrenamtlichen 
Fachkräfte, Eltern, Kinder und Jugendlichen selbst 
erarbeitet und dann im Alltag angewendet werden. 
Folgende Eckpunkte sollten den Rahmen jedes 
Schutzkonzepts bilden: Alle Beteiligten sollten 
abhängig von ihrer jeweiligen Rolle innerhalb der 
Einrichtung an Informationsveranstaltungen teil
nehmen, Basis beziehungsweise Vertiefungsfort
bildungen erhalten, um die Bedeutung des Themas 
zu verstehen, sensibler für Risiken und Anzeichen 
zu werden und die Entwicklung des Schutzkon
zepts aktiv mitzutragen. Dieser Prozess sollte 
fachliche Impulse und Beratung durch eine Fach
beratungsstelle nutzen. Außerdem sollte die Ent
scheidung für den präventiven Kinderschutz auch 
im Leitbild oder der Satzung jeder Einrichtung for
muliert und bei Einstellungsverfahren aktiv kom
muniziert werden.
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Basis eines Schutzkonzeptes ist eine sogenannte 
Risikoanalyse, die offenlegt, wo die „verletzlichen“ 
Stellen der Institution liegen – sei es im Umgang 
mit Nähe und Distanz zwischen Erwachsenen und 
Kindern, bei der Personaleinstellung und führung 
oder im baulichen Bereich. Darauf aufbauend kön
nen differenzierte Maßnahmen erarbeitet werden, 
die den identifizierten „Schwachstellen“ Rechnung 
tragen. So sollte beispielsweise ein Verhaltens
kodex entwickelt werden, der den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern einen klaren Orientierungs
rahmen für das eigene Verhalten gibt. Ein solcher 
Kodex verbessert den Schutz der Mädchen und 
Jungen und schützt vor Falschverdächtigungen. 
Zu einem Schutzkonzept gehört auch die Etablie
rung eines Beschwerdewesens sowie ein Not fall
plan, der das Vorgehen im Verdachtsfall innerhalb 
oder außerhalb der Einrichtung regelt. Einen Über
blick zu Schutzkonzepten bieten die Basistexte der 
Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“1.

Die Verantwortung für die Entwicklung und An
wendung solcher Schutzkonzepte liegt bei den 
 Trägern mit ihren jeweils sehr unterschiedlich ge
stalteten Strukturen und Untergliederungen. Leider 
konnte der Runde Tisch aufgrund seines Formats 

und seiner Zusammensetzung seine Leitlinien nur 
als Empfehlungen ausgestalten und nicht mit einer 
Verpflichtung zur Umsetzung versehen. 

Um den Empfehlungen Nachdruck zu verleihen 
und die Träger bei der Herausforderung zu unter
stützen, bundesweit und flächendeckend Schutz
konzepte bis auf die Vorortebene einzuführen und 
weiterzuentwickeln, hat der Unabhängige Beauf
tragte auf der Bundesebene drei Instrumente ent
wickelt und umgesetzt: 

`` Vereinbarungen mit Dachorganisationen

``  Monitoring: bundesweite Befragungen vor Ort 
in den Jahren 2012/2013

`` Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“

LINKS
 → www.beauftragtermissbrauch.de

 › Vereinbarungen
 → www.rundertischkindesmissbrauch.de
 → www.keinraumfuermissbrauch.de

 › Informationen
1 

s. Kapitel 4.3 

http://beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=164
http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/informationen/
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In der ersten Jahreshälfte 2012 wurde gemeinsam 
mit den folgenden 18 Dachorganisationen nach 
passgenauen Wegen gesucht, wie von der Bundes-
ebene unter Berücksichtigung der jeweiligen or-
ganisatorischen Strukturen eine möglichst weit-
gehende Verbindlichkeit und eine wirkungsvolle 
Unterstützung bei der Umsetzung der Empfeh-
lungen des Runden Tisches erreicht werden kann:

`` Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO) 

``  Beauftragter der Deutschen Bischofskon
ferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs 
 Minderjähriger im kirchlichen Bereich (DBK)

`` BundesForum Kinder und Jugendreisen e. V.

`` Deutsche Ordensobernkonferenz (DOK) 

`` Deutscher Bundesjugendring e. V. (DBJR)

`` Deutscher Caritasverband e. V. (DCV)

``  Deutscher Landkreistag (DLT)

`` Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB)

``  Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – 
Gesamtverband e. V.

`` Deutscher Städtetag (DST)

`` Deutscher Städte und Gemeindebund (DStGB) 

`` Deutsches Rotes Kreuz e. V. (DRK)

``  Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundes
verband, Evangelisches Werk für Diakonie und 
Entwicklung e. V.

`` Die Internate Vereinigung e. V. (DIV)

`` Evangelische Internate Deutschlands (EID)

`` Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)

``  Verband Deutscher Privatschulverbände e. V. 
(VDP)

``  Verband Katholischer Internate und 
 Tagesinternate e. V. (V.K.I.T)

 VEREINBARUNGEN  ZWISCHEN 
DEM  UNABHÄNGIGEN 
 BEAUFTRAGTEN UND 
 DACH ORGANISATIONEN

4.1
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Dabei war zu beachten, dass in den Organisatio
nen in den vergangenen Jahren bereits Aktivitäten 
von unterschiedlicher Intensität und Nachhaltig
keit im Bereich von Prävention und Intervention 
unternommen wurden. Trotz der teilweise sehr 
komplexen Strukturen haben sich alle 18 Dachor
ganisationen auf den Prozess der Einführung und 
Weiterentwicklung von Schutzkonzepten einge
lassen, haben die gemeinsame Zielsetzung in ihre 
verantwortlichen Gremien getragen, ihre Unter
gliederungen informiert und aktiviert sowie dazu 
beigetragen, sich der wichtigen und ehrgeizigen 
Zielsetzung des Runden Tisches anzunähern. 

Mit dem Abschluss der Vereinbarungen haben 
die zivilgesellschaftlichen Dachorganisationen ein 
deutliches Zeichen gesetzt, dass sie die Gefahren 
des sexuellen Missbrauchs in ihren Einrichtungen 
und Institutionen sehr ernst nehmen und auf der 
Basis ihres bisherigen Engagements den Schutz 
der Mädchen und Jungen vor Missbrauch in ihren 
Zuständigkeitsbereichen weiter verbessern werden. 
Sie haben sich bereiterklärt, den Unabhängigen Be
auftragten über eigene Aktivitäten zu informieren 
und das von ihm initiierte Monitoring2 zu unter
stützen. Die Entscheidung der Dachorganisationen, 
sich gegenüber dem Unabhängigen Beauftragten 
insoweit in einer Vereinbarung zu verpflichten, ist 
als starker Beweis für eine ernsthafte Verantwor
tungsübernahme bei der Umsetzung der Empfeh
lungen des Runden Tisches zu werten. Dies gilt 
auch für die Unterstützung und Begleitung der 
Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“3 durch fast 
alle Vereinbarungspartner.

2 

s. Kapitel 4.2 

3 

s. Kapitel 4.3

LINKS
 → www.beauftragtermissbrauch.de

 › Vereinbarungen
 → www.keinraumfuermissbrauch.de

 › Partner

Die Vereinbarungen haben eine an die Amts
zeit des Unabhängigen Beauftragten gekop
pelte Laufzeit. Sie sollten daher zu Beginn des 
Jahres 2014 neu verhandelt und fortentwickelt 
werden. Der Kreis der Vereinbarungspartner 
sollte um den privaten Sektor und weitere reli
giöse Dachorganisationen erweitert werden. 
Es müssen Wege gefunden und Maßnahmen 
entwickelt werden, alle kulturellen, religiösen 
und auch Migrationskontexte in die Bemü
hungen für einen verbesserten Schutz vor se
xuellem Missbrauch einzubeziehen.

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=164
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/partner/sponsoringpartner/
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Für die Themenfelder Prävention und Interven-
tion wurde vom Unabhängigen Beauftragten ein 
vom Runden Tisch empfohlenes Monitoring kon-
zipiert. Im Hinblick auf das ursprünglich für den 
12. Dezember 2012 angesetzte erste Bilanztreffen 
des Runden Tisches wurde die erste Erhebungs
welle bereits im Sommer des Jahres 2012 durch
geführt. Dieses beschleunigte Vorgehen war allein 
wegen der sehr guten Kooperation zwischen den 
18 Vereinbarungspartnern4 und dem Unabhängi
gen Beauftragten möglich. Der Zwischenbericht 
aus der ersten Befragung5 wurde auf der Jahres
bilanzPressekonferenz des Beauftragten im De
zember 2012 vorgestellt.

Das Monitoring erfasste ein sehr breites Spektrum 
der Einrichtungen und Institutionen, die mit Kin
dern und Jugendlichen arbeiten beziehungsweise 
diese betreuen. Verschiedene Erhebungsbereiche 
in den vom Runden Tisch benannten Sektoren Ge

sundheit, Erziehung, Bildung und Soziales wurden 
durch einen Fragebogen untersucht. Es wurden 
sowohl Vollerhebungen durchgeführt als auch 
repräsentative Stichproben gezogen. Mit dem Ins
trument des Monitorings ist es gemeinsam mit den 
18 Vereinbarungspartnern und den Landesschul
behörden gelungen, eine erste bundesweite und 
trägerübergreifende Bestandsaufnahme zum Stand 
der Entwicklung und Anwendung von Schutzkon
zepten in Einrichtungen und Institutionen vor Ort 
durchzuführen. Aus der Praxis wird über den akti
vierenden Effekt der Befragung berichtet.

In der zweiten Erhebungswelle6 im Frühjahr/
Sommer 2013 wurden – wie schon in der ersten 
Befragung – Kindertageseinrichtungen, Heime, 
Internate, Kliniken/Fachabteilungen für Kinder 
und Jugendliche sowie Anbieter von Kinder und 
Jugendreisen auf lokaler Ebene befragt. Auch das 
gemeindliche Leben in katholischen Pfarreien/ 

 MONITORING – 
 BUNDESWEITE  BEFRAGUNGEN 
IN  EINRICHTUNGEN UND 
 INSTITUTIONEN

4

s. Kapitel 4.1 

5 

s. Publikationsverzeichnis 
›  Zwischen bericht 

1. Erhebungswelle

6

s. Publikationsverzeichnis 
› Zwischenbericht 

2. Erhebungswelle

Das Monitoring zum Stand der Veränderungen und zur 
 Einführung von Präventionsmaßnahmen, wie zum Beispiel 
Beschwerdesysteme, ist eine wichtige Aufgabe des Unab
hängigen Beauftragten. Als Klinikleiter kann ich sagen, dass 
man selbst in einer Einrichtung, die reflektiert mit dieser 
Problematik umgeht, noch viele Ansatzpunkte findet, um 
etwas zu verbessern. Veränderungen in der Praxis brauchen 
lange, darum muss der Vollzug in allen Bereichen nach
haltig überprüft werden. 

Prof. Dr. Jörg M. Fegert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie, 
 Psychotherapie am  Universitätsklinikum Ulm, Mitglied des Fachbeirats beim Unabhängigen Beauftragten

4.2
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Gemeinden und evangelischen Kirchengemeinden 
sowie die verbandliche Jugendarbeit, der organi
sierte Sport und die Schulen wurden umfassend 
auf lokaler Ebene betrachtet. 

Die zweite Befragung zeigt, dass Einrichtungen 
und Institutionen auf der lokalen Ebene Maß
nahmen der Prävention und Intervention bereits 
anwenden oder ihre Einführung planen. Die wich
tigste Rolle spielen hierbei unterstützende Maß
nahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie 
Fortbildungen sowie die Benennung von An
sprechpersonen. Auch für Kinder, Jugendliche und 
Eltern stellen mehr als die Hälfte der Einrichtun
gen und Institutionen Ansprechpersonen zum 
Thema zur Verfügung. Einen Notfallplan hat knapp 
die Hälfte aller befragten Einrichtungen erarbei
tet. Dringender Handlungsbedarf besteht weiter
hin hinsichtlich der wichtigen Analyse von Risiken, 
die sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern und 
Jugendlichen begünstigen können. Die fachliche 

Qualität der bereits zur Anwendung gebrachten 
Präventionsmaßnahmen wurde durch die beiden 
Befragungen nicht untersucht.

In der ersten Erhebungswelle wurde in vielen 
Fragebögen Unterstützungsbedarf benannt und 
in der zweiten Erhebungswelle dieser konkret er
fragt. Unterstützungsbedarf besteht in allen Be
reichen, insbesondere an Informationsmaterialien 
für hauptberuflich und ehrenamtlich Beschäftigte, 
Fort bildungen, Informationsveranstaltungen zu 
spezifischen Themenkomplexen, Materialien für 
die Öffentlichkeitsarbeit, Informationen über ex
terne Hilfsangebote sowie Kontaktaufnahmen zu 
Beratungsstellen.

KLINIKEN FÜR KINDER UND  JUGENDLICHE 
2012 Onlinebefragung/schriftliche 
 Befragung; 2013 schriftliche Befragung,
Vollerhebung von je ca. 600  Einrichtungen

GESUNDHEIT

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN 
2012/2013 schriftliche Befragung, 
 Stichprobe von je ca. 5.000 Kinder  
tageseinrichtungen

HEIME UND SONSTIGE BETREUTE 
 WOHN FORMEN 2012/2013  schriftliche 
Befragung, Stichprobe von je ca. 1.300 
Einrichtungen

ERZIEHUNG

SCHULEN 2012 Länderabfrage über die 
KMK, alle 16 Bundesländer; 2013 Online
befragung/schriftliche Befragung, 
 Stich probe von ca. 3.700 Schulen

INTERNATE 2012/2013 schriftliche 
 Befragung, Vollerhebung von je ca. 
300  Internaten

BILDUNG

SPORTVEREINE 2012 Onlinebefragung 
des DOSB und der dsj sowie von ca. 100 
Mitgliedsorganisationen; 2013 Online
befragung von Sportvereinen, Stichprobe 
von ca. 12.000 Vereinen

VERBANDLICHE JUGENDARBEIT 
2012  Onlinebefragung von Verbänden 
und Mitgliedsorganisationen, lokale 
Ebene in geringem Umfang; 2013 Online
befragung lokaler Einrichtungen über 
die Landes jugendringe

 

KINDER UND JUGENDREISEN 
2012  Onlinebefragung, Stichprobe von 
ca. 1.300 An bietern; 2013 Onlinebefragung, 
Voll erhebung von ca. 3.000 Anbietern

GEMEINDLICHES LEBEN IN DER 
 EVANGELISCHEN/KATHOLISCHEN 
 KIRCHE 2012 Onlinebefragung, 
20  Landeskirchen und 27 (Erz)Bistümer, 
 Stichprobe von 2.100 evangelischen bzw. 
1.000  katholischen  Gemeinden/ Pfarreien; 
2013 Online befragung, Stichprobe von 
ca. 4.000  evangelischen bzw. 2.000 
 katholischen Gemeinden/Pfarreien

SOZIALES

LINKS
 → www.rundertischkindesmissbrauch.de
 → www.beauftragtermissbrauch.de

 › Vereinbarungen und Monitoring

BEFRAGUNGSBEREICHE DES MONITORINGS 

http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/
http://www.beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=164
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Das in den Jahren 2012 und 2013 eingeführte 
Monitoring sollte weiterentwickelt und opti
miert werden. Künftig sollte nicht nur die 
Perspektive der Leitungskräfte, sondern auch 
die der Fachkräfte, Eltern sowie Kinder und 
Jugendlichen einbezogen und ein multime
thodales Design zum Einsatz gebracht werden. 
Dieses sollte auch qualitative Instrumente für 
vertiefende Fragestellungen umfassen. Insti
tutionen, bei denen die Entwicklung von 
Schutzkonzepten noch am Anfang steht, soll
ten verstärkt zur Teilnahme motiviert werden.

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

„Bitte keine weitere Fragebogenaktion 
an uns. Wir sind eine Kita und haben mit 
dem Thema nichts zu tun.“

„In unserer Einrichtung auf dem Land 
ist dieses Thema nicht erkennbar. 
 Daher besteht keine Relevanz.“

„Unser Sport wird hauptsächlich von 
Frauen betrieben. Sexuelle Übergriffe 
sind daher nicht Thema. Insgesamt achtet 
unsere Gemeinschaft aufeinander.“

„Bei uns ist die Welt Gott sei Dank 
noch in Ordnung!“

„Viel heiße Luft um wenige, meist lange 
zurück liegende Einzelfälle.“

„Sträflich vernachlässigt!  
Wird sich ändern!“

„Mich hat der Fragebogen angeregt in Zu-
kunft noch mehr dafür zu tun.“

„Dieses Thema muss immer wieder in die 
Köpfe der Menschen!“

„Der Fragebogen ist ein weiterer  wichtiger 
Anstoß sich dem Thema in den noch 
 offenen Punkten zu widmen.“

„Das Thema war etwas nach hinten 
 gerutscht, wird jetzt aber aktualisiert 
und neu bearbeitet.“

AUSWAHL VON  ANMERKUNGEN ZUM FRAGEBOGEN DES MONITORINGS
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Die Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ star-
tete am 10. Januar 2013 und verfolgt drei Ziele:

``  Die flächendeckende Einführung und Weiter
entwicklung von Schutzkonzepten

``  Die stärkere Sensibilisierung der Gesellschaft

``  Die Erleichterung der Kommunikation über 
das Thema

Mit der Kampagne wurde ein Instrument konzi
piert, das es Eltern erleichtert, in der Einrichtung 
oder Institution, der sie ihre Kinder anvertrauen, 
Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt nachzu
fragen, und Fachkräfte ermutigt, bei ihrer Einrich
tungsleitung die Einführung von Schutzkonzepten 
anzuregen – fern von Vermutungen, Verdacht, fal
scher Scham und Peinlichkeit.

Mit der Aufforderung, sich für die Einführung von 
Schutzkonzepten einzusetzen, soll ausdrücklich 
kein Generalverdacht gegen Einrichtungen oder 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgespro
chen werden. Vielmehr sollen die Verantwortungs

träger aktiviert werden, durch gute Regeln und 
mit durchdachten Strukturen Qualitätsstandards 
zu setzen, um die Handlungsspielräume von Tä
tern und Täterinnen weiter einzuschränken. Miss
brauch findet insbesondere dort statt, wo darüber 
geschwiegen wird und wo es keine Schutzkon
zepte gibt. Schutzkonzepte stärken darüber hinaus 
die Fachkräfte in ihrem pädagogischen Wissen zum 
Thema Kinderschutz und damit in ihrer Rolle als 
kompetente und vertrauensvolle Ansprechperso
nen für Mädchen und Jungen, die Missbrauch in
nerhalb, aber auch außerhalb der Einrichtungen er
fahren. Mit dem weißen „X“ der Kampagne wurde 
ein einprägsames Symbol mit hohem Wiedererken
nungswert entwickelt. Es macht auf einfache Wei
se deutlich: Hier ist „Kein Raum für Missbrauch“! 

Die beiden Kampagnenmotive „Wiese“ und „Ein
richtung“ stellen Innen und Außenräume dar, 
die Bildung, Freizeit und Familie einschließen. Sie 
zeigen das „Überall“ von Missbrauch, ohne angst
einflößende, beklemmende Situationen zu zeigen 
oder eine konkrete Einrichtung in den Blick zu 
nehmen.

 KAMPAGNE „KEIN RAUM 
FÜR MISSBRAUCH“

Plakatmotive der Kampagne 
„Kein Raum für Missbrauch“

4.3
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Neben vielfältigen Informationen stehen auf der 
Kampagnenwebsite zahlreiche Materialien zum 
Download zur Verfügung. Zehn leicht verständ
liche Informationsblätter beantworten zentrale 
Fragen, die Eltern und Fachkräfte häufig stellen, 
wie beispielsweise: „Wie kann ich mit Kindern 
über das Thema sprechen?“, „Was kann ich tun, 
wenn ich Missbrauch vermute?“ oder „Wie sollte 
ein Schutzkonzept gegen Missbrauch aussehen?“

Bei der zweiten Erhebungswelle des Monitorings7 
wurde deutlich, dass rund ein Viertel der befragten 
Kitas und Schulen, etwa die Hälfte aller befragten 
Heime und Internate sowie rund 40 Prozent der 
befragten Sportvereine, Kliniken und evangelischen 
Gemeinden und über die Hälfte der katholischen 
Pfarreien die Kampagne kennen und wertvolle An
regungen für ihre Arbeit aus der Kampagne gezo
gen haben.

Zahlreiche aktuelle Praxisbeispiele wurden für die 
Kampagnenwebsite redaktionell aufbereitet und 
zeigen, wie kreativ die Kampagne zum Beispiel von 
Schulen oder Sportvereinen, aber auch von Politik 
oder Prominenten aufgegriffen wird. 

Die Kampagne ist mit einem Budget von 400.000 € 
und zusätzlichen Sponsorengeldern in Höhe von 
rund 50.000 € gestartet. Sie hat dank zahlreicher 
ProbonoLeistungen, insbesondere bei der Erstel
lung der Kampagnenspots durch die Regisseure 
Dani Levy und Sabine Lidl und die Produktions
firma X Filme Creative Pool GmbH, sowie kosten
freier Spotschaltungen im öffentlichrechtlichen 
und privaten Fernsehen, rabattierter Plakatierun
gen und Anzeigenschaltungen sowie redaktionel
ler Beiträge rund 40 Millionen Menschen und ein 
Medienvolumen von rund fünf Mio. € erreicht (bei 
einem eingesetzten MediaBudget von nur rund 
60.000 €).

Neben den Vereinbarungspartnern haben zahl
reiche Unterstützer aus Politik, Zivilgesellschaft, 
Kultur und Medien durch ihre Presse und Öffent
lichkeitsarbeit, die Verwendung von Kampagnen
produkten8 und viele kreative Aktionen zu einer 
weiteren Bekanntheit der Kampagne und ihrer 
Botschaften beigetragen. 

Das Engagement von Bundesregierung und 
 Wirtschaft war verhalten: Von 700 angefragten 

8 

s. Linkverzeichnis 
› OnlineShop 

7 

s. Kapitel 4.2

KampagnenAktion auf dem Ausbildungsschiff Thor Heyerdahl in Kiel

https://store.kein-raum-fuer-missbrauch.de/ubk/UserContentStart.aspx
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Unternehmen (darunter alle DAXnotierten Unter
nehmen) sowie Stiftungen haben nur elf Partner 
die Kampagne auch finanziell unterstützt:

`` Deichmann SE

`` Deutsches Kinderhilfswerk e. V.

``  Didacta Ausstellungs und Verlags
gesellschaft mbH

`` J. Bünting Beteiligungs AG

`` Netto MarkenDiscount AG & Co. KG

`` Pfizer Deutschland GmbH

`` Robert Bosch Stiftung GmbH

`` Siemens AG

`` Stiftung Bündnis für Kinder. Gegen Gewalt.

`` Universal Music GmbH

`` Wingas GmbH

Die SponsoringPartner sowie die Unterstützer 
haben ein starkes Zeichen für die Übernahme ge
samtgesellschaftlicher Verantwortung zum Schutz 
der Kinder und Jugendlichen vor Missbrauch ge
setzt. Das Engagement von Einrichtungen und In
stitutionen, die das Anliegen der Kampagne auf
nehmen, ist seit Kampagnenstart ungebrochen. Ein 
vom Unabhängigen Beauftragten erbetenes weite
res finanzielles Engagement durch die Bundesre
gierung wurde Anfang des Jahres 2013 abgelehnt.

KampagnenAktion, Straßenbahn der Verkehrsgesell
schaft Bogestra in Gelsenkirchen

KampagnenAktion der KettelerFranckeSchule 
in Bad Homburg

Die Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ 
 sollte fortgeführt und weiterentwickelt wer
den, damit sie den noch längst nicht ab
geschlossenen Prozess der Einführung von 
Schutzkonzepten wirkungsvoll unterstützen 
kann.

Eine größere, anhaltende und nachhaltige 
Sichtbarkeit, beispielsweise auch in Flächen
ländern, ist nur durch eine angemessene fi
nanzielle Ausstattung der Kampagne möglich. 
Das MediaBudget sollte ab 2014 mindestens 
500.000 € pro Jahr betragen. Hiermit könnten 
neben reinen Medialeistungen bestehende und 
neue Partnerschaften geschlossen und vertieft, 
Projekte mit Partnern initiiert und Materialien 
der Kampagne auch unentgeltlich zur Verfü
gung gestellt werden.

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

LINKS
 → www.keinraumfuermissbrauch.de

 › Materialien
 › Informationen
 › Aktuelles
 › OnlineShop
 › Partner

http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/kampagne/materialien/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/informationen/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/aktuelles/
https://store.kein-raum-fuer-missbrauch.de/ubk/UserContentStart.aspx
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/partner/sponsoringpartner/
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Fachberatungsstellen, die auf sexuellen Miss-
brauch spezialisiert sind, unterstützen Betroffene 
und ihre Angehörigen als Erstanlaufstelle sowie 
durch langfristige Beratung und therapeutische 
Begleitung. Sie leisten darüber hinaus im Bereich 
der Prävention und Intervention wertvolle Arbeit 
in Kitas, Schulen, Internaten, Vereinen und weite
ren Einrichtungen. Oft wenden sich diese Einrich
tungen an Fachberatungsstellen, wenn es um die 
Entwicklung von Schutzkonzepten geht. Steht 
die Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung an, 
sieht das Achte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 
seit dem 1. Januar 2012 einen Beratungsanspruch 
gegenüber dem örtlichen (§ 8b Abs. 1 SGB VIII) 
und überörtlichen (§ 8b Abs. 2 SGB VIII) Träger der 
Jugendhilfe vor, der bei sexualisierter Gewalt oft 
von Fachberatungsstellen erfüllt wird. Neben den 
spezialisierten Fachberatungsstellen leisten viele 
Erziehungs und Familienberatungsstellen freier 
und öffentlicher Träger sowie weitere Einrichtun
gen der Jugendhilfe und der Medizin ebenfalls 
Unterstützung bei sexuellem Missbrauch. Sie alle 
stellen mit ihren vielfältigen Angeboten einen 
niedrigschwelligen und zentralen Teil des Hilfe 
und Beratungsnetzes dar.

Nachdem der Runde Tisch Länder und Kommunen 
aufgefordert hat, die spezialisierten Fachberatungs
stellen umfassend zu stärken und die bestehenden 
Versorgungslücken zu schließen (Bundesministe
rium der Justiz, Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 2011, Kap. 4.3), be
stand die Hoffnung, dass sich zugunsten der Bera
tung für Betroffene ernsthaft etwas bewegt. Diese 
Erwartung wurde bisher nicht erfüllt.

Auf der Basis des Hearings „Kinder und Jugend
liche – Beratung fördern, Rechte stärken“1 vom 
20. November 2012, das der Unabhängige Beauf
tragte gemeinsam mit dem bei ihm angesiedelten 
Fachbeirat2 initiiert und durchgeführt hat, wurde 
ein Forderungskatalog3 erarbeitet und den zustän
digen Verantwortungsträgern bekannt gemacht.

 BERATUNG

1 

s. Kapitel 2.5

2 

s. Kapitel 2.4

3 

s. Publikations
verzeichnis

Mit der Entwicklung des Modells einer finanziellen Aus
stattung von Fachstellen gegen sexualisierte Gewalt analog 
den Schwangerschaftskonfliktberatungstellen ist es auf 
dem  Hearing „Kinder und Jugendliche – Beratung fördern, 
Rechte stärken“ gelungen, einen gut fundierten Vorschlag 
zu  machen. Leider bewegt sich bisher aber wenig, was den 
flächen deckenden Ausbau der Beratungsangebote angeht.

Thomas Schlingmann, Tauwetter e. V., Mitglied des Fachbeirats beim Unabhängigen Beauftragten

LINKS
 → www.beauftragtermissbrauch.de 

 › Hearings › Hearing 2
 › Fachbeirat

5.1

http://beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=180
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=166
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Fachberatungsstellen brauchen eine stabile Per
sonalausstattung und bedürfen einer soliden fi
nanziellen Absicherung. Versorgungslücken sind 
zu schließen, passgenaue Beratungsangebote 
zügig und flächendeckend zur Verfügung zu 
stellen, insbesondere mit Blick auf ländliche 
Gebiete, betroffene Jungen und Männer sowie 
Menschen mit Behinderungen und Beeinträchti
gungen oder spezifischen religiösen und kultu
rellen Hintergründen. Beratungsangebote und 
therapeutische Hilfen müssen leichter zugäng
lich sein. Länder und Kommunen müssen endlich 
ihrer politischen Verantwortung und ihrem ge
sellschaftlichen Auftrag nachkommen.

Von sexueller Gewalt betroffene Mädchen und 
Jungen benötigen eine schnelle und unbürokra
tische Akutversorgung, erreichbar mit dem öf
fentlichen Personennahverkehr. 

Kinder und Jugendliche brauchen einen eige
nen uneingeschränkten Rechtsanspruch auf 
Beratung. Diesen fordert jetzt auch die Sach
verständigenkommission des 14. Kinder und 
Jugendberichts. Es ist erfreulich, dass die Bundes
regierung im Zuge der Evaluation zum Bundes
kinderschutzgesetz auch die erweiterte Zuord
nung von Rechtsansprüchen unmittelbar zum 
Kind oder Jugendlichen untersuchen wird 
(Deutscher Bundestag 2013, S. 16).

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

Vielfach warten Opfer sexuellen Missbrauchs weiter
hin  vergebens auf Hilfe. Die einzelnen Betroffenen waren 
 ohnmächtig und fühlen sich auch weiterhin oft machtlos. 
 Deshalb brauchen wir Unterstützung in der Selbst 
organisation und Selbsthilfe. Gerade für Jungen und 
 Männer gibt es bisher kaum Hilfsangebote.

Matthias Katsch, Stellvertretender Vorsitzender des Fachbeirats beim Unabhängigen Beauftragten, 
 Vertretung von  Betroffenen

Die Absicherung von spezia
lisierten Beratungsangeboten 
in der Kinder und Jugend
hilfe ist weiter notwendig, 
aber noch gar nicht auf den 
Weg gebracht. 

Norbert Struck, Jugendhilfereferent beim 
 Paritätischen Wohlfahrtsverband e. V., Mitglied des 
 Fachbeirats beim Unabhängigen Beauftragten

Hearing „Beratung“, Übergabe der Falldokumentation 
an die Vorsitzende der Kinderkommission am 20.11.2012 
in Berlin
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Der Runde Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ 
hat eine bessere medizinische Versorgung von 
Betroffenen sexuellen Missbrauchs, die Erweite-
rung und den Ausbau von Therapieangeboten, 
Verminderung von Wartezeiten und beispiels-
weise auch eine bessere Informationsbereitstel-
lung für Betroffene sexueller Gewalt empfohlen 
(Bundesministerium der Justiz, Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bundes
ministerium für Bildung und Forschung 2011, Kap. 
4.2a). Zur Umsetzung dieser Empfehlungen wurde 
vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) seit 
Mitte 2011 ein konstruktiver Dialog mit der Selbst
verwaltung der gesetzlichen Krankenversicherung 
auf Bundesebene (Spitzenverband der Gesetzlichen 
Krankversicherung (GKVSV), Kassenärztliche Bun

desvereinigung (KBV), Deutsche Krankenhausge
sellschaft e. V. (DKG), Bundesärztekammer (BÄK), 
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)) unter 
Beteiligung von Betroffenen sexuellen Missbrauchs 
sowie der ehemaligen beziehungsweise dem jet
zigen Unabhängigen Beauftragten initiiert und 
durchgeführt. 

Ergebnis dieses Dialogs ist die „Rahmenempfeh
lung zur Verbesserung des Informationsangebots, 
der Zusammenarbeit in der Versorgung von Opfern 
sexuellen Missbrauchs und des Zugangs zur Ver
sorgung“4 der Selbstverwaltung, die im Oktober 
2012 veröffentlicht wurde, und deren schnelle 
Umsetzung – insbesondere auf den Regional und 
Landesebenen – dringend geboten ist. 

GESETZLICHE 
 KRANKENVERSICHERUNG

4 

s. Linkverzeichnis 
› Rahmenempfehlungen

Im Gesundheitswesen war die Abklärung eines Missbrauchs
verdachts bisher nicht abrechnungsfähig und die inter
national geltende Diagnose des sexuellen Missbrauchs durfte 
im Krankenhaus nicht dokumentiert werden. Gemeinsam 
mit dem Unabhängigen Beauftragten ist es gelungen, Grund
lagen für einen Abrechnungscode zur interdisziplinären 
 Abklärung von Misshandlungs und Missbrauchsverdacht 
zu erarbeiten. Das Bundesministerium für Gesundheit hat 
jetzt Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir die Diagno
se künftig in den Kranken hausstatistiksystemen dokumen
tieren können, ohne fürchten zu müssen, dass Krankenkassen 
Regresse anstrengen. Wir  benötigen dringend belastbare 
Zahlen, um Versorgungsangebote entsprechend dem Bedarf 
auszugestalten. Die  Praxis muss jetzt die konkrete 
 Um setzung vorantreiben.

Prof. Dr. Jörg M. Fegert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie, 
 Psychotherapie am  Universitätsklinikum Ulm, Mitglied des Fachbeirats beim Unabhängigen Beauftragten

5.2

http://www.bmg.bund.de/krankenversicherung/leistungen/opferhilfe-sexueller-missbrauch.html
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Im Rahmen des Hearings „Gesundheit von Betrof
fenen – bessere Versorgung und Behandlung“5 vom 
18.  Oktober  2012, das der Unabhängige Beauf
tragte gemeinsam mit dem bei ihm angesiedelten 
Fachbeirat6 initiiert und durchgeführt hat, wurde 
ein Forderungskatalog7 diskutiert und den zustän
digen Verantwortungsträgern bekannt gemacht. 

Sehr erfreulich ist, dass zum 13. August 2013 auf
grund einer Gesetzesinitiative des BMG § 294a 
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) geändert 
wurde (Drittes Gesetz zur Änderung arzneimittel
rechtlicher und anderer Vorschriften8, BGBl. 2013, 
I S. 3108 (Nr. 47)). Nunmehr ist eine oft kritisierte 

Mitteilungspflicht der behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte beziehungsweise Psychotherapeutinnen und 
therapeuten an die Krankenkassen in Fällen sexu
ellen Missbrauchs aufgehoben; Regressinteressen 
der Krankenkasse gehen nun nicht mehr Betroffe
neninteressen vor.

5 

s. Kapitel 2.5

6 

s. Kapitel 2.4 

7 

s. Publikations
verzeichnis 

8 

s. Linkverzeichnis  
› www.bgbl.de › Drittes 

Gesetz zur Änderung 
arzneimittelrechtlicher 

und anderer Vorschriften 

LINKS
 → www.rundertischkindesmissbrauch.de
 → www.bmg.bund.de
 → www.beauftragtermissbrauch.de

 › Hearings › Hearing 1
 › Fachbeirat

Forderungskataloge der Hearings „Gesundheit“ und „Beratung“

Die Selbstverwaltungsorgane der gesetzlichen 
Krankenversicherung auf Bundesebene sind nach 
Verabschiedung der „Rahmenempfehlung zur 
Verbesserung des Informationsangebots, der 
Zusammenarbeit in der Versorgung von Opfern 
sexuellen Missbrauchs und des Zugangs zur Ver
sorgung“ aufgerufen, deren zügige Umsetzung 
bei den für Betroffene relevanten Regional und 
Landesebenen intensiv zu unterstützen, wie zu
letzt in einem Bilanztreffen beim BMG im Juli 
2013 nochmals von allen Beteiligten betont 
wurde. 

Insbesondere für von Missbrauch betroffene 
Kinder und Jugendliche bedarf es noch weiter
reichender Verbesserungen in der Versorgung. 
Der Fachbeirat beim Unabhängigen Beauftrag
ten hat dazu in einem Beschluss im Juni 2013 
zentrale Punkte benannt, die in Bezug auf ihre 
Umsetzung evaluiert werden sollen. Das Papier 
wurde u. a. den Fraktionsvorsitzenden der Lan
desparlamente und den Gesundheitsministerien 
der Länder zugeleitet.

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s3108.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s3108.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s3108.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s3108.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s3108.pdf
http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=181
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=166
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Die nach dem Gesetz über die Entschädigung 
für Opfer von Gewalttaten (OEG) vorgesehenen 
Leistungen stellen für Betroffene von sexuellem 
Missbrauch eine gute Absicherung dar, sind je-
doch aufgrund der besonderen Umstände sexuel-
ler Gewalt oft schwierig zu erhalten und erfolgen 
oft sehr spät. Bereits 2007 hatte der Bundesrat 
eine umfassende Reform des OEG  gefordert (Deut
scher Bundesrat 2007, BRDrs. 541/07)9. Der Run
de Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ hatte Ver
besserungen sowohl für die Praxis als auch für die 
Gesetzeslage vorgeschlagen (Bundesministerium 
der Justiz, Bundesministerium für Familie, Senio
ren, Frauen und Jugend, Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 2011, Kap. 4.2a). Konkrete 
Verbesserungen für Betroffene sind seither im OEG 
nicht realisiert worden.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) hat im letzten Jahr jedoch erste wichtige 
Schritte unternommen, die zur Verbesserung der 
Anwendung des OEG für Betroffene führen sollen. 
Es wurden zum Beispiel ein Dialogprozess mit den 
Ländern zur Bereitstellung von schnellen Hilfen 
und interdisziplinäre Werkstattgespräche zum The
ma „Schnelle Hilfen“ sowie „Sensible Kommunika
tion“ durchgeführt und drei Modellprojekte be
willigt. Das aktuelle OEGAntragsformular wurde 
opfersensibler gestaltet, es wurde aber noch kein 
eigenes Antragsformular für Opfer von sexuellem 
Kindesmissbrauch erarbeitet. 

OPFER ENTSCHÄDIGUNGS
GESETZ

9 

s. Linkverzeichnis  
› Entwurf eines Gesetzes zur 

Änderung des Bundes
versorgungsgesetzes

und anderer Vorschriften 
des Sozialen

Entschädigungsrechts 
LINKS

 → www.rundertischkindesmissbrauch.de

Hearing „Strafrecht“ am 06.06.2013 in Berlin

5.3

http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2007/0541-07.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2007/0541-07.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2007/0541-07.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2007/0541-07.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2007/0541-07.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2007/0541-07.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2007/0541-07.pdf
http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/
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Die von der ehemaligen Unabhängigen Beauftrag-
ten Dr. Christine Bergmann im Mai 2010 gestarte-
te Telefonische Anlaufstelle hat vielen Menschen 
unmittelbar geholfen, ihre Not zu artikulieren und 
erste Hilfe zu bekommen. Sie wurde mit zuletzt 23 
auf Honorarbasis arbeitenden Fachkräften weiter
geführt. Das Team aus Psychologie, Pädagogik und 
Medizin nimmt die Anrufe von Betroffenen, Ange
hörigen, Fachkräften sowie weiteren Interessier
ten an fünf Tagen in der Woche entgegen. In den 
Gesprächen werden Wege zur Unterstützung und 
Hilfe aufgezeigt sowie Botschaften an Politik und 
Gesellschaft aufgenommen. Die Anliegen fließen 
in die Arbeit des Unabhängigen Beauftragten ein.

Erweitert wurde das Aufgabenspektrum der Tele
fonischen Anlaufstelle ab 1. Januar 2012 um das 
InfoTelefon Fonds „Heim erziehung“ und ab 1. Juni 
2013 um das InfoTelefon „Fonds Sexueller Miss
brauch“. Betroffene können hier allgemeine Infor
mationen zur Antragstellung für Hilfen aus den 
jeweiligen Fonds und zu den entsprechenden An
lauf und Beratungsstellen erhalten.

TELEFONISCHE ANLAUFSTELLE

TELEFONISCHE ANLAUFSTELLE 
DES  UNABHÄNGIGEN  BEAUFTRAGTEN:

0800 – 22 55 530 
(kostenfrei und anonym)

Im Opferentschädigungsrecht besteht erhebli
cher Verbesserungsbedarf. Bund und Länder 
sind gefordert, gemeinsam den dringend erfor
derlichen Reformprozess beim OEG zielführend 
in Angriff zu nehmen und schon bald konkrete 
Lösungen zu präsentieren. 

Aufklärung und Information über die Voraus
setzungen und Hürden des OEG, die verschie
denen Leistungen und die Möglichkeiten der 
Verfahrensbeschleunigung sind dringend zu ver
bessern. Eine umfassende, von den Leistungsträ
gern unabhängige und der Schweigepflicht un
terliegende, kostenlose Rechtsberatung über das 
OEG und weitere Hilfen für Betroffene sollte 
eingeführt werden. Zudem bedarf es einer ge
setzlichen Informationspflicht aller staatlichen 
Stellen über das OEG. Bisher besteht diese nur 
für die Strafverfolgungsbehörden nach § 406 h 
Nr. 3 Strafprozessordnung (StPO). 

Die Härtefallregelung nach § 10 a OEG sollte 
wegfallen und das OEG vollumfänglich für alle 

Betroffenen Geltung erlangen, auch für diejeni
gen, die in Westdeutschland vor Mai 1976 be
ziehungsweise in Ostdeutschland vor Oktober 
1990 Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch ge
worden sind. Dafür hat sich auch der Runde 
Tisch ausgesprochen.

Es sollte weiterhin gesetzlich geregelt werden, 
unter welchen leicht feststellbaren äußeren Um
ständen ein vorsätzlicher rechtswidriger tätlicher 
Angriff angenommen werden muss und dass bei 
bestimmten festgestellten, typischen psychi
schen oder physischen Gesundheitsschäden die 
Kausalität vermutet wird.

Betroffene müssen schneller Hilfe bekommen, 
auch damit sich gesundheitliche Schäden nicht 
weiter verfestigen. Dabei sollte der (medizini
sche) Rehabilitationsgedanke im Vordergrund 
stehen. Nach dem Vorbild der berufsgenossen
schaftlichen Hilfen sollten „Case Manager“ ein
geführt werden. 

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

5.4
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HILFEPORTAL 
 SEXUELLER MISSBRAUCH
Die Realisierung eines Hilfeportals Sexueller 
Missbrauch war eine wichtige Empfehlung des 
Runden Tisches. Am 15. Juni 2013 konnte das 
Hilfe portal unter www.hilfeportal-missbrauch.de 
online geschaltet werden. Das Portal bietet Infor
mationen zu Beratung, Hilfen und Recht sowie zu 
Fragen der Prävention. Eine Datenbank unterstützt 
bundesweit die Suche nach spezialisierten Bera
tungs und Hilfsangeboten vor Ort. Damit über
nimmt das Hilfeportal eine Lotsenfunktion für das 
gesamte Bundesgebiet, ersetzt aber nicht die ört
liche professionelle Beratung und Hilfestellung.

Zielgruppen des Hilfeportals sind Jugendliche und 
Erwachsene, die im Kindesalter sexualisierte Ge
walt erfahren haben, Angehörige sowie Fachkräfte 
und an der Thematik Interessierte. Es wendet sich 
nicht speziell an Kinder, verweist aber auch auf 
Angebote für diese. 

In der Datenbank sind folgende Hilfsangebote 
hinterlegt:

`` Fachberatungsstellen

``  Allgemeine Familien, Erziehungs 
und  Lebensberatungsstellen

`` Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

`` Ärztinnen und Ärzte 

`` Traumaambulanzen und Fachkliniken 

``  Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
( Opferanwältinnen und Opferanwälte) 

`` Telefonische Hilfsangebote 

`` OnlineAngebote 

``  Krisendienste (auch Kinder und 
 Jugendnotdienste) 

`` Jugendämter

Die kontinuierliche Nutzung der Telefonischen 
Anlaufstelle und die positive Resonanz lassen es 
dringend geboten erscheinen, auch in Zukunft 
dieses Angebot auf der Bundesebene zur Verfü
gung zu stellen. Möglichkeiten der Erweiterung 
des Aufgabenspektrums und die Nutzung von 

Synergieeffekten mit anderen vergleichbaren 
Angeboten sollten geprüft werden. Eine wissen
schaftlich begleitete Auswertung der geführten 
Telefonate sollte unter Sicherstellung der Ano
nymität künftig wieder aufgenommen werden.

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

LINKS
 → www.beauftragtermissbrauch.de

 › Telefonische Anlaufstelle 
 → www.fondsmissbrauch.de
 → www.fondsheimerziehung.de

Seit Beginn der Arbeit der Telefonischen Anlauf
stelle am 28. Mai 2010 bis zum 31. Juli 2013 gab 
es 29.717 Anrufversuche, davon 16.504 durchge
führte Gespräche. 4.548 Briefe von Betroffenen er
reichten die Geschäftsstelle. 

5.5

http://
http://www.beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=110
http://www.fonds-missbrauch.de/
http://www.fonds-heimerziehung.de/
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Das Hilfeportal Sexueller Missbrauch wurde vom 
Unabhängigen Beauftragten mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) realisiert. Die inhaltliche und 
redaktionelle Konzeption des Portals erfolgte un
ter Einbindung weiterer Bundesministerien (Bun
desministerium für Gesundheit (BMG), Bundes
ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), 
Bundesministerium der Justiz (BMJ)) sowie von 
Betroffenen, Fachberatungsstellen, den Selbstver
waltungsorganen der gesetzlichen Krankenversi
cherung auf Bundesebene (Spitzenverband der 
Gesetzlichen Krankversicherung (GKVSV), Kassen
ärztliche Bundesvereinigung (KBV), Deutsche Kran
kenhausgesellschaft e. V. (DKG), Bundesärztekam
mer (BÄK), Bundespsychotherapeutenkammer 
(BPtK)), der Deutschen Gesellschaft für Prävention 
und Intervention e. V. (DGfPI), des Deutschen An
waltvereins e. V. (DAV), der Polizeilichen Kriminal
prävention der Länder und des Bundes (ProPK), 
des Weissen Rings e. V. und weiteren Partnern. 

Die Fortführung des Hilfeportals, seine regel
mäßige Aktualisierung sowie die Prüfung der 
Aufnahme weiterer Angebote, beispielsweise 
der Selbsthilfe, sind sicherzustellen. Künftig 
sollten die erforderlichen Finanzmittel für die 
geplante Mehrsprachigkeit des Portals vom 
Bund zur Verfügung gestellt werden.

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

LINKS
 → www.hilfeportalmissbrauch.de

Website „Hilfeportal  Sexueller  Kindesmissbrauch“

http://www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html
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Der Runde Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ 
hat Bund, Länder und Kommunen sowie die In-
stitutionen, in deren Verantwortungsbereich 
Missbrauch stattgefunden hat, aufgefordert, ge-
meinsam ein ergänzendes Hilfesystem zur Unter-
stützung von Betroffenen einzurichten (Bundes-
ministerium der Justiz, Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 2011, 
Kap. 3.1). Mit deutlicher Mehrheit hat sich der 
Runde Tisch dafür ausgesprochen, den Kreis der 
berechtigen Antragsstellerinnen und Antragssteller 
möglichst weit zu fassen und auch die Fälle aus 
dem familiären Bereich einzubeziehen. Das Hilfe
system soll nach der Empfehlung des Runden Ti
sches auf drei Jahre befristet und nicht auf Dauer 
angelegt sein. Vielmehr sollen die Regelsysteme 
verbessert werden und die Geltendmachung der 
Rechte Betroffener langfristig erleichtert wer
den: beim Opferentschädigungsgesetz (OEG), bei 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und 
durch die (zwischenzeitlich erfolgte) Verlängerung 
der zivilrechtlichen Verjährungsfrist von drei auf 
30 Jahre.

Vertretungen der Kultusministerkonferenz (KMK)
und der Bundesvereinigung der Kommunalen Spit
zenverbände am Runden Tisch haben die Zustim
mung zur Einführung eines ergänzenden Hilfesys
tems unter den Vorbehalt gestellt, dass Bund und 
Länder Einvernehmen über die Ausgestaltung der 
ergänzenden Hilfen und die Finanzierung herbei
führen. Vertretungen der Jugend und Familienmi
nisterkonferenz (JFMK) haben sich mit deutlich 
überwiegender Mehrheit der Länder gegen ein 
neues ergänzendes Hilfesystem für Betroffene 
familiärer sexueller Gewalt ausgesprochen. Viel
mehr sollten Betroffene einen unbürokratischen 
Zugang zu den Regelsystemen erhalten, die ent
sprechend weiterentwickelt werden müssten. 

Am 30. November 2011, dem Tag der Beendigung 
der Arbeit des Runden Tisches, haben die Minis
terinnen der drei Bundesressorts (Bundesminis
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ), Bundesministerium für Justiz (BMJ), 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF)) die Einrichtung eines 100 Mio. € Fonds 
für Betroffene aus dem familiären Bereich verspro
chen. Bis heute ist ein Einvernehmen zwischen 
Bund und Ländern zum ergänzenden Hilfesystem 
für Betroffene aus dem familiären Bereich nicht 
zustande gekommen. Lediglich Mecklenburg
Vorpommern hat bisher die verbindliche Absicht 
geäußert, sich am Fonds Sexueller Missbrauch für 
im familiären Bereich Betroffene zu beteiligen. 

Zum 1. Mai 2013 hat die Bundesregierung ohne 
Finanzzusagen der Länder den Fonds Sexueller 
Missbrauch mit 50 Mio. € gestartet. Das war ein 
dringend erforderliches und positives Signal ge
genüber Betroffenen, die sexuellen Missbrauch im 
familiären Bereich erlitten haben. Hierzu wurde 
eine Geschäftsstelle beim BMFSFJ eingerichtet. Ein 
Lenkungsausschuss hat die Voraussetzung für die 
Antragsbearbeitung geschaffen und Leistungsleit
linien beschlossen. Zwei Betroffene und der Unab
hängige Beauftragte sind neben Vertretungen des 
Bundes Mitglied des Lenkungsausschusses. Die 
weitere Beteiligung von Betroffenen wurde mit der 
Einrichtung eines Beirats zum Fonds Sexueller 
Missbrauch auf eine solide Basis gestellt. Die ers
ten Anträge wurden von der Clearingstelle bereits 
bearbeitet. 

ERGÄNZENDES 
 HILFE SYSTEM – FONDS 
 SEXUELLER  MISSBRAUCH

5.6



BILANZBERICHT 2013    5. BERATUNG UND HILFEN  51

Für Betroffene, die im institutionellen Bereich oder 
von Fremdtätern beziehungsweise Fremdtäterin
nen, in rituellen oder sektenähnlichen Kontexten 
missbraucht wurden, gibt es bis heute keine umfas
sende Lösung. Die Bundesregierung konnte bisher 
für Betroffene im institutionellen Bereich kein ab
schließendes Einvernehmen mit Dachorganisatio
nen der Zivilgesellschaft sowie mit den Ländern 
und den Kommunalen Spitzenverbänden erzielen, 

sodass das Hilfesystem in diesem Bereich noch 
nicht umgesetzt werden konnte. Die zwischenzeit
lich mehrfach geplante Befassung der Ministerprä
sidentenkonferenz fand bisher nicht statt.

Alle 16 Bundesländer sollten sich umgehend an 
dem Fonds Sexueller Missbrauch für den famili
ären Bereich beteiligen. Bund und Länder müs
sen dringend mit den Dachorganisationen der 
Zivilgesellschaft und den Kommunalen Spitzen
verbänden eine tragfähige Lösung für den insti
tutionellen Bereich finden und sich schnell auf 
eine für Betroffene hilfreiche Struktur der er
gänzenden Hilfeleistung einigen. 

Für Betroffene von Fremdtätern beziehungsweise 
Fremdtäterinnen sowie in rituellen oder sekten
ähnlichen Kontexten muss eine Lösung gefun
den werden, die auch ihnen zügig und verbind
lich ergänzende Hilfeleistungen ermöglicht. 

Falls bis zum Beginn der 18. Legislaturperiode 
keine tragfähige Lösung gefunden wird, sollte 
Anfang 2014 in erweiterter Umsetzung des Be

schlusses zu TOP 5.8 der JFMK vom 6./7. Juni 
2013 eine speziell dazu eingerichtete, hochrangig 
besetzte Arbeitsgruppe zeitnah eine Konzeption 
erarbeiten, die den Bedürfnissen der Betroffenen 
aus dem institutionellen und dem nicht instituti
onellen Bereich gerecht wird und zugleich Akzep
tanz des Bundes, der Länder, der Kommunen 
und der Dachorganisationen der Zivilgesellschaft 
finden kann. Gegebenenfalls sind die vom Run
den Tisch zu den ergänzenden Hilfen ausge
sprochenen Aufforderungen und Empfehlungen 
gemeinsam zu modifizieren und unter dem Ein
druck der vergeblichen Verhandlungen der ver
gangenen zwei Jahre weiterzuentwickeln. Zur 
Gewährleistung möglichst weitgehender Trans
parenz sollte die Arbeitsgruppe regelmäßig be
richten. Ihre Arbeit sollte bis Ende 2014 abge
schlossen sein. 

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

LINKS
 → www.rundertischkindesmissbrauch.de 
 → www.fondsmissbrauch.de
 → www.jfmk.de

http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/
http://www.fonds-missbrauch.de/
http://www.jfmk.de/




6.  OPFERSCHUTZ UND 
STRAFRECHT



Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs54

Für den Opferschutz im Ermittlungs- und Straf-
verfahren hat der Runde Tisch Empfehlungen 
ausgesprochen, die bereits im Sommer 2011 von 
dem Bundesministerium der Justiz (BMJ) in den 
Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Rechte 
von Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG1, 
Deutscher Bundestag 2011, BT-Drs. 17/6261) auf-
genommen wurden, der dem Deutschen Bundes-
tag zur Beratung zugeleitet wurde. Für das mate
rielle Strafrecht (Strafrechtstatbestände) und die 
strafrechtlichen Verjährungsfristen traf der Runde 
Tisch mehrheitlich die für Betroffene nicht nach
vollziehbare Feststellung, dass kein Änderungsbe
darf bestehe (Bundesministerium der Justiz, Bun
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, Bundesministerium für Bildung und For
schung 2011, Kap. 4.2b).

Vor dem Hintergrund der Forderung vieler Betrof
fener nach einer Abschaffung oder zumindest einer 
deutlichen Verlängerung der strafrechtlichen Ver
jährungsfristen für Fälle des sexuellen Kindesmiss
brauchs hat der Unabhängige Beauftragte bereits 
im Frühjahr 2012 Prof. Dr. Tatjana Hörnle, Juristi
sche Fakultät der HumboldtUniversität zu Berlin, 
einen Forschungsauftrag zum Reformbedarf im 
Strafrecht bei sexuellem Missbrauch erteilt. 

Im Rahmen des Hearings „Verlängerung der straf
rechtlichen Verfolgbarkeit – Erwartungen und Ri
siken“2 vom 6. Juni 2013, das vom Unabhängigen 
Beauftragten und dem bei ihm angesiedelten Fach
beirat3 initiiert und durchgeführt wurde, wurden 
wesentliche Ergebnisse dieses Forschungsvorha
bens bereits vorgestellt. Insbesondere wies Prof. 
Dr. Hörnle darauf hin, dass die Interessen der Be
troffenen im derzeitigen Strafrecht noch immer zu 
wenig Berücksichtigung finden und das Genug
tuungsinteresse von Betroffenen bei schweren De
likten gegen das Leben, die körperliche Integrität 
und die sexuelle Selbstbestimmung mit kurzen 
Verjährungsfristen nicht vereinbar sei. Der Lauf 
der Verjährungsfristen sollte ihrer Auffassung 
nach erst mit dem 30. oder 35. Lebensjahr der Be
troffenen beginnen. Die Gesamtergebnisse des 
Forschungsvorhabens sollen Ende 2013 veröffent
licht werden. Sie sind ebenso wie die Diskussionen 
des Hearings in einen Forderungskatalog4 zum 
Thema eingeflossen.

1 

s. Linkverzeichnis 
› Entwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung der Rechte 

von Opfern sexuellen 
Missbrauchs (StORMG) 

4 

s. Publikations
verzeichnis

2 

s. Kapitel 2.5

3 

s. Kapitel 2.4 
LINKS

 → www.rundertischkindesmissbrauch.de
 → www.beauftragtermissbrauch.de

 › Hearings › Hearing 4 › Forderungskatalog
 › Fachbeirat

Die Forderungen nach schnellen und effekti
ven Hilfen für Betroffene, nach besseren und 
selbst bestimmten Rechten in  Verfahren sowie 
nach  präventiven  Maßnahmen dürfen nicht 
wieder ins  Abseits gedrängt werden.

Prof. Dr. Mechthild Wolff, Hochschule Landshut,  Fakultät  Soziale  Arbeit, 
 Vorsitzende des Fachbeirats beim Unabhängigen  Beauftragten

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/062/1706261.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/062/1706261.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/062/1706261.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/062/1706261.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/062/1706261.pdf
http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/
http://www.beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=183
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=166
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Es ist erfreulich, dass das Gesetz zur Stärkung  
der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs 
(StORMG5, BGBl. 2013, I S. 1805 (Nr. 32)) zum 
30. Juni 2013 in großen Teilen in Kraft getreten ist. 

Im Strafverfahren soll den Belangen von Kindern 
und Jugendlichen mit diesem neuen Gesetz zu
künftig besser Rechnung getragen werden. Eine 
unnötig starke Belastung von Mädchen und Jun
gen beispielsweise durch Mehrfachvernehmungen 
soll jetzt weitgehend vermieden werden können. 
Hierzu soll der verstärkte Einsatz von Videoauf
zeichnungen richterlicher Vernehmungen in der 
Hauptverhandlung beitragen. Das Gesetz erwei
tert zudem die Rechte der Betroffenen sexualisier
ter Gewalt auf Ausschluss der Öffentlichkeit bei 
besonders sensiblen Vernehmungen. Auch sollen 
Opfer sexualisierter Gewalt – umfänglicher als bis
her und unabhängig von ihren wirtschaftlichen Ver

hältnissen – kostenfrei eine Opferanwältin bezie
hungsweise einen anwalt erhalten können, die/
der ihnen im Strafverfahren zur Seite steht. Zudem 
werden Informationsansprüche von Opfern von 
Straftaten stärker ausgeweitet.

Besonders hervorzuheben ist die Änderung der 
zivilrechtlichen Verjährungsfrist: Durch die deutli
che Verlängerung der Verjährungsfristen für Scha
densersatzansprüche von bisher drei auf 30 Jahre 
erhalten Betroffene nunmehr ausreichend Zeit, 
Schadenersatz und Schmerzensgeldansprüche ge
gen Täter beziehungsweise Täterinnen geltend zu 
machen.

GESETZ ZUR STÄRKUNG 
DER RECHTE VON OPFERN 
 SEXUELLEN MISSBRAUCHS

5 

s. Linkverzeichnis 
›  www. bgbl.de › StormG

LINKS
 → www.bgbl.de

Hearing „Strafrecht“ am 06.06.2013 in Berlin
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http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s1805.pdf#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl113s1805.pdf'%5D__1377595874508
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl113s1805.pdf'%5D__1377535425848
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Strafrechtliche Verjährungsfristen wurden mit 
dem Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern 
sexuellen Missbrauchs (StORMG6, BGBl. 2013, I 
S. 1805 (Nr. 32)) nicht geändert. Mit Inkrafttreten 
des StORMG ist lediglich der Beginn des Laufs der 
strafrechtlichen Verjährung vom 18. auf das 21. 
Lebensjahr verschoben worden. Daraus folgt, dass 
der sexuelle Missbrauch von Kindern in der Regel 
nunmehr nach der Vollendung des 31. Lebensjah
res oder bei schweren Sexualdelikten mit der Voll
endung des 41. Lebensjahres des Opfers verjährt ist. 

Diese Änderung ist aus Sicht vieler Betroffener 
sowie Expertinnen und Experten noch nicht aus
reichend. Sie ist lediglich ein erster Schritt, jedoch 
noch keine abschließende Antwort auf berechtig
te Betroffeneninteressen, was auch Vertretungen 
der Regierungskoalition am 14. März 2013 in der 
Debatte zum StORMG7 zum Ausdruck gebracht 
haben. 

Heute ist bekannt, dass oftmals viele Jahre und 
auch Jahrzehnte vergehen, bis Betroffene die Kraft 
und den Mut finden, über das Geschehene spre
chen zu können. Oftmals sind Betroffene noch bis 
Ende 20 familiär, sozial oder materiell von den Tä
tern beziehungsweise Täterinnen abhängig, leben 
noch mit ihnen im Elternhaus, befinden sich in der 
Ausbildung oder im Studium. Künftig sollte im 
Strafrecht berücksichtigt werden, dass Betroffene 
ihr Schweigen oftmals erst sehr spät brechen kön
nen, zum Teil erst in ihrer Lebensmitte oder nach 
biografischen Übergängen – wie beispielsweise 
der eigenen Familiengründung.

Im anstehenden weiteren öffentlichen Diskurs dür
fen jedoch nicht die Risiken einer Strafverfolgung 
aus dem Blick verloren werden. Insbesondere wenn 
der Kindesmissbrauch lange zurückliegt, kann es 
leicht zu einem Freispruch oder einer Verfahren
seinstellung kommen, weil die Beweise für eine 

Verurteilung des Angeklagten oder der Angeklag
ten nicht ausreichend sind. Zugleich können die 
für die Beweiswürdigung notwendigen Begutach
tungen und Vernehmungen von Zeuginnen und 
Zeugen zu erheblichen Belastungen bis zu einer 
Retraumatisierung führen. Über diese Risiken müs
sen Betroffene umfassend und möglichst vor der 
Entscheidung, eine Strafanzeige zu erstatten, auf
geklärt und beraten werden.

Für diese Problematik muss zeitnah eine Lösung 
gefunden werden. Bei der Frage der zeitlichen Ver
längerung der strafrechtlichen Verfolgbarkeit von 
Missbrauch bedürfen die berechtigten Betroffe
neninteressen einer besonderen Betrachtung.

STRAFRECHTLICHE 
 VERFOLGBARKEIT VON 
 SEXUELLEM MISSBRAUCH

6 

s. Linkverzeichnis 
›  www. bgbl.de › StormG

7 

s. Linkverzeichnis 
›  Bundestagsdebatte 

zum StORMG

Hearing „Strafrecht“: Prof. Dr. Tatjana Hörnle, 
am 06.06.2013 in Berlin

6.2

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s1805.pdf 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17228.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17228.pdf
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Am 15. November 2012 wurde von der 83. Justiz-
ministerkonferenz8 (JuMiKo) beschlossen, den 
strafrechtlichen Schutz von Schülerinnen und 
Schülern vor sexuellem Missbrauch durch Leh-
rerinnen und Lehrer zu verbessern. Die Justizmi
nisterinnen und Justizminister haben in Folge der 
Entscheidungen des Oberlandesgerichts Koblenz 
vom 29. Dezember 2011 und des Bundesgerichts
hofs vom 25. April 2012 festgestellt, dass derzeit 
ein umfassender Schutz von Jugendlichen nur ge
gen die sexuellen Übergriffe von Klassen und 
Fachlehrkräften, nicht jedoch von Vertretungs
lehrkräften gewährleistet ist. Dieser Schutz soll 
hinsichtlich aller Lehrkräfte derselben Schule er
weitert werden und auch bei Autoritätsverhältnis

sen gelten, in denen ähnliche Abhängigkeiten zwi
schen Jugendlichen und Erwachsenen bestehen, 
wie beispielsweise in Jugendheimen. 

Strafbarkeitslücken bestehen aber auch in anderen 
Konstellationen. Übergriffe durch leibliche Eltern 
oder Adoptiveltern auf ihre Kinder (bis zur Alters
grenze von achtzehn Jahren) werden durch § 174 
Abs. 1 Nr. 3 Strafgesetzbuch (StGB) erfasst, nicht 
aber Übergriffe durch Stief und Großeltern. Hier 
besteht ebenfalls dringender Reformbedarf.

ERWEITERTER 
 STRAFRECHTLICHER 
SCHUTZ VOR  SEXUELLEM 
MISSBRAUCH

Die strafrechtliche Verfolgbarkeit von sexuellem 
Kindesmissbrauch sollte ausgeweitet werden. 
Strafrechtliche Verjährungsfristen bei sexuellem 
Missbrauch sollten nicht vor dem 30. Lebensjahr 
des Opfers beginnen, ebenso die Verjährungsfris
ten bei sexuellem Missbrauch von Jugendlichen 
gemäß § 182 StGB.

Eine umfassende, kostenlose, der Schweigepflicht 
unterliegende und von Leistungsträgern und 
Strafverfolgungsbehörden unabhängige Rechts
beratung über Chancen und Risiken eines Straf
verfahrens für Betroffene sollte bereits vor der 
Entscheidung, ein Strafverfahren einzuleiten, er
folgen. Die Standardisierung der psychosozialen 
Prozessbegleitung von Betroffenen sollte analog 
bestehender Regelungen im Ausland (gesetzlicher 
Anspruch zum Beispiel in Österreich) ausgeweitet 

werden. Es ist zu evaluieren, ob und inwieweit 
durch das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Op
fern sexuellen Missbrauchs (StORMG) tatsächlich 
Belastungen von Opfern im Strafverfahren, insbe
sondere von betroffenen Kindern und Jugendli
chen, minimiert werden. 

Die Reform des § 174 StGB sollte kurzfristig er
folgen, möglichst zusammen mit der Umsetzung 
der Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Par
laments und des Rates vom 13. Dezember 2011 
zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie und des Übereinkommens des 
Europarats vom 25. Oktober 2007 zum Schutz 
von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexu
ellem Missbrauch (sogenannte „LanzaroteKon
vention“). 

PERSPEKTIVE 18. LEGISLATURPERIODE  
(2013 BIS 2017):

LINKS
 → www.beauftragtermissbrauch.de

 › Hearings › Hearing 4 › Forderungskatalog

8 

s. Linkverzeichnis 
›  www. justiz.de 

› Justizministerkonferenz

6.3

http://www.beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=183
http://verwaltung.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdJ_15/HMdJ_Internet/med/560/56010812-5a68-2b31-79cd-aa2b417c0cf4,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true
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Nach Ende des Runden Tisches „Sexueller Kindes-
missbrauch“ liegen knapp zwei Jahre intensiver 
Arbeit in den vielfältigen Themenfeldern des 
sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugend-
lichen hinter uns. Was an Verbesserungen für 
Betroffene und an Veränderungen im gesellschaft
lichen Bewusstsein erreicht werden konnte, hat 
dieser Bericht dargestellt und erläutert. Doch alle, 
die sich mit diesen Themen in diesen Jahren tiefer 
befasst haben, wissen, dass für verbesserte Prä
vention, Aufarbeitung, Beratung und Hilfen bes
tenfalls die Türen geöffnet worden sind. 

Weitere Themenfelder des sexuellen Missbrauchs 
wie sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen und 
Kindern, sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jun
gen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, 
rituelle Gewalt sowie sexuelle Gewalt durch das 
Internet sind noch nicht angemessen in den Blick 
genommen worden.

Bundespräsident Joachim Gauck hat in seinem 
Grußwort an die Teilnehmenden des Hearings 
„Unabhängige Aufarbeitung – Verantwortung von 
Politik und Gesellschaft“, das im Rahmen der Ver
anstaltungsreihe „Dialog Kindesmissbrauch“ am 30. 
April 2013 in Berlin stattgefunden hat, formuliert: 
„Wir müssen uns fragen, ob schon genug getan 
wird, um den Opfern wirkungsvoll zu helfen. 

Und: Wir müssen uns fragen, ob schon genug und 
ob das Richtige getan wird, um zukünftig Miss
brauch zu verhindern und Kinder und Jugendliche 
zu schützen. Was geschehen ist, kann nicht unge
schehen gemacht werden. Was aber geschehen 
muss, ist, dass die Gesellschaft sich ihrer Ver
pflichtung stellt, Fehler und Versäumnisse in der 
Vergangenheit klar benennt und aus dem Wissen, 
das in den letzten Jahren gesammelt wurde, gründ
lich lernt.“ 

Es wird in der nächsten Legislaturperiode Aufgabe 
der Verantwortlichen auf allen politischen Ebenen 
sein, geeignete Wege zu finden, den Opfern sexu
alisierter Gewalt wirksam zu helfen und die Zahl 
der Opfer durch geeignete Maßnahmen spürbar 
zu senken. Das wird jedoch nicht zu schaffen sein, 
ohne den Mut der Opfer, die Wachsamkeit der 
Öffentlichkeit und das Engagement der Zivilge
sellschaft.

Der Unabhängige Beauftragte bedankt sich bei 
seinem wunderbaren Team, bei den Mitgliedern 
des Fachbeirats und den zahlreichen Gesprächs
partnerinnen und Gesprächspartnern aus allen Be
reichen der Gesellschaft, die ihn unterstützt haben, 
das von der ehemaligen Beauftragten Dr. Christine 
Bergmann begonnene Werk fortzusetzen. Ein wich
tiger Anfang ist getan.

LINKS
 → www.beauftragtermissbrauch.de

 › Hearings › Hearing 3 › Grußwort Bundespräsident

http://www.beauftragter-missbrauch.de/
http://beauftragter-missbrauch.de/mod/resource/view.php?id=1093
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KAPITELÜBERGREIFENDE LINKS

www.rundertischkindesmissbrauch.de

www.beauftragtermissbrauch.de
››  Hearings: http://beauftragtermissbrauch.de/course/view.php?id=184

››  Hearing 1: http://beauftragtermissbrauch.de/course/view.php?id=181
››  Hearing 2: http://beauftragtermissbrauch.de/course/view.php?id=180
››  Hearing 3: http://beauftragtermissbrauch.de/course/view.php?id=182
››  Hearing 4: http://beauftragtermissbrauch.de/course/view.php?id=183

››  Fachbeirat: http://beauftragtermissbrauch.de/course/view.php?id=166
››  Austausch mit Betroffenen: http://beauftragtermissbrauch.de/course/view.php?id=174
››  Nein zu Rechtsextremismus: http://beauftragtermissbrauch.de/course/view.php?id=190
››  Aufarbeitung: http://beauftragtermissbrauch.de/course/view.php?id=192
››  Vereinbarungen und Monitoring: http://beauftragter missbrauch.de/course/view.php?id=164
››  TAL: http://beauftragtermissbrauch.de/course/view.php?id=110
›› Downloads: http://beauftragtermissbrauch.de/course/view.php?id=28

www.keinraumfuermissbrauch.de
››  BasisInfos: http://www.keinraumfuermissbrauch.de/informationen
››  Partner: http://www.keinraumfuermissbrauch.de/partner/sponsoringpartner
››  Materialien: http://www.keinraumfuermissbrauch.de/kampagne/materialien
››  Aktuelles: http://www.keinraumfuermissbrauch.de/aktuelles

www.hilfeportalmissbrauch.de

www.fondsmissbrauch.de

LINKS KAPITEL 1 EINLEITUNG

www.bka.de
››    Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2012 http://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/ 
Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2012/pks2012ImkKurzbericht,templateId=raw,property=
publicationFile.pdf//pks2012ImkKurzbericht.pdf (Abruf 12.08.2013)

LINKS KAPITEL 2 KOOPERATION UND  VERNETZUNG 

www.rundertischkindesmissbrauch.de
››  Abschlussbericht Runder Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ (RTKM): http://www.rundertisch
kindesmissbrauch.de/documents/AB%20RTKM_barrierefrei.pdf ( Abruf 12.08.2013)

www.amadeuantoniostiftung.de

www.beauftragtermissbrauch.de
››  Expertise Amadeu Antonio Stiftung: http://beauftragtermissbrauch.de/course/view.php?id=190
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Dossiers_2012/ForschungsprojektKFNFAQ.pdf (Abruf 05.08.2013)
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(2009) http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PB09000504 (Abruf 12.08.2013)

›› Bistum Cloyne
››  Report by Commission of Investigation into Catholic Diocese of Cloyne (2010)  
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Cloyne_Rpt (Abruf 12.08.2013)

http://untersuchung-missbrauch-nordkirche.de/
http://untersuchung-missbrauch-nordkirche.de/wp-content/uploads/2013/06/Erste_Informationen_11.05.2013.pdf
http://untersuchung-missbrauch-nordkirche.de/wp-content/uploads/2013/06/Erste_Informationen_11.05.2013.pdf
http://www.odenwaldschule.de/
http://www.odenwaldschule.de/fileadmin/user_upload/resources/pdf/Verantwortung/Dez_2010_Abschlussbericht.pdf
http://www.odenwaldschule.de/fileadmin/user_upload/resources/pdf/Verantwortung/Dez_2010_Abschlussbericht.pdf
http://www.odenwaldschule.de/fileadmin/user_upload/resources/pdf/Verantwortung/Burgsmueller-Bericht-OSO032012_Endfassung-27032012.pdf
http://www.odenwaldschule.de/fileadmin/user_upload/resources/pdf/Verantwortung/Burgsmueller-Bericht-OSO032012_Endfassung-27032012.pdf
http://www.demokratie-goettingen.de/
http://www.demokratie-goettingen.de/forschung/projekte
http://www.demokratie-goettingen.de/forschung/projekte
http://www.dbk.de/
http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=2245&cHash=2200733d2142095692fbf087509de363
http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=2245&cHash=2200733d2142095692fbf087509de363
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/Dossiers_2012/2012_Sex-Uebergriffe-durch-katholische-Geistliche_Leygraf-Studie.pdf
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/Dossiers_2012/2012_Sex-Uebergriffe-durch-katholische-Geistliche_Leygraf-Studie.pdf
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/Dossiers_2012/2012_Sex-Uebergriffe-durch-katholische-Geistliche_Leygraf-Studie.pdf
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/Dossiers_2012/Forschungsprojekt-KFN-FAQ.pdf
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/Dossiers_2012/Forschungsprojekt-KFN-FAQ.pdf
http://www.childabusecommission.ie/
http://www.childabusecommission.ie/publications/index.html
http://www.justice.ie/
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PB09000504
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Cloyne_Rpt
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www.bishopaccountability.org
›› Bistum Ferns

››  Murphy, Francis D., Buckley, Helen, Joyce, Larain (2005): The Ferns Report. Ferns Inquiry 
to the Minister for Health and Children. Dublin: Government Publications http://www.bishop 
accountability.org/ferns (Abruf 12.08.2013)

Kanada: 

www.trc.ca
››  The Truth and Reconciliation Commission of Canada

Niederlande:

www.onderzoekrk.nl
››  Commissie onderzoek naar seksueel misbruik in de RoomsKatholieke Kerk
››  DeetmanReport (2011) http://www.onderzoekrk.nl/eersteonderzoek/eindrapport.html 
( Abruf 05.08.2013)

www.commissiesamson.nl
››  commissieSamson, SamsonReport (2012) http://www.commissiesamson.nl/documenten/
index. aspx (Abruf 05.08.2013)

Australien: 

www.childabuseroyalcommission.gov.au
››  Royal Commisssion into Institutional Responses to Child Sexual Abuse 

LINKS KAPITEL 4 VERBESSERUNG DES  SCHUTZES VOR SEXUELLEM MISSBRAUCH

www.keinraumfuermissbrauch.de
››  OnlineShop: https://store.keinraumfuermissbrauch.de/ubk/UserContentStart.aspx 
( Abruf 12.08.2013)

LINKS KAPITEL 5 BERATUNG UND HILFEN

www.bmg.bund.de
››  Rahmenempfehlungen: http://www.bmg.bund.de/krankenversicherung/leistungen/opferhilfe 
sexuellermissbrauch.html (Abruf 12.08.2013)

www.bgbl.de
››  Bundesgesetzblatt: Drittes Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften 
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s3108.pdf 
(Abruf 12.08.2013)

http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2007/054107.pdf
››  Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften des Sozialen 
 Entschädigungsrechts (Abruf 12.08.2013) 

www.fondsheimerziehung.de

http://www.bishop-accountability.org/
http://www.bishop-accountability.org/ferns/
http://www.bishop-accountability.org/ferns/
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=26
http://www.onderzoekrk.nl/
http://www.onderzoekrk.nl/eerste-onderzoek/eindrapport.html
http://www.commissiesamson.nl/
http://www.commissiesamson.nl/documenten/index.aspx
http://www.commissiesamson.nl/documenten/index.aspx
http://www.childabuseroyalcommission.gov.au/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
https://store.kein-raum-fuer-missbrauch.de/ubk/UserContentStart.aspx
http://www.bmg.bund.de
http://www.bmg.bund.de/krankenversicherung/leistungen/opferhilfe-sexueller-missbrauch.html
http://www.bmg.bund.de/krankenversicherung/leistungen/opferhilfe-sexueller-missbrauch.html
http://www1.bgbl.de/
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s3108.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2007/0541-07.pdf
http://www.fonds-heimerziehung.de/
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www.jfmk.de
››  Jugend und Familienministerkonferenz, Beschluss v. 6. / 7. Juni 2013, TOP 5.8 http://jfmk.de/
pub2013/Protokoll_JFMK_(22.07.2013)_(167_Seiten).pdf (Abruf 12.08.2013)

LINKS KAPITEL 6 OPFERSCHUTZ UND  STRAFRECHT

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/062/1706261.pdf
››  Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG) 
(Abruf 12.08.2013)

www.bgbl.de
››  Bundesgesetzblatt: Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs (StormG)
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s1805.pdf 
(Abruf 12.08.2013)

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17228.pdf 
››  Bundestagsdebatte zum Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs 
(StormG), 2. und 3. Lesung (Abruf 12.08.2013)

www.justiz.de
››  Justizministerkonferenz, Beschluss v. 15.11.2012, TOP II.7 http://verwaltung.hessen.de/irj/servlet/
prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdJ_15/HMdJ_Internet/med/560/560108125a682b31
79cdaa2b417c0cf4,22222222222222222222222222222222,true (Abruf 12.08.2013)

http://db.eurocrim.org/db/de/vorgang/204
››  Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates (Abruf 
12.08.2013)

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CL=GER
››  Übereinkommen des Europarates zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem 
Missbrauch („LanzaroteKonvention“) (Abruf 12.08.2013)

http://www.jfmk.de/
http://jfmk.de/pub2013/Protokoll_JFMK_(22.07.2013)_(167_Seiten).pdf
http://jfmk.de/pub2013/Protokoll_JFMK_(22.07.2013)_(167_Seiten).pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/062/1706261.pdf
http://www1.bgbl.de/
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s1805.pdf#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl113s1805.pdf'%5D__1377595874508
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17228.pdf
http://www.justiz.de/index.php
http://verwaltung.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdJ_15/HMdJ_Internet/med/560/56010812-5a68-2b31-79cd-aa2b417c0cf4,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true
http://verwaltung.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdJ_15/HMdJ_Internet/med/560/56010812-5a68-2b31-79cd-aa2b417c0cf4,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true
http://verwaltung.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdJ_15/HMdJ_Internet/med/560/56010812-5a68-2b31-79cd-aa2b417c0cf4,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true
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BILDNACHWEIS

Alle Abbildungen von Kindern und Jugend
lichen im Bilanzbericht entstammen den Spots 
der Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ 
des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 
sexuellen  Kindesmissbrauchs, die am 10.01.2013 
bundesweit startete (s. auch www.keinraum
fuermissbrauch.de).  

Seite 12 
JohannesWilhelm Rörig, Unabhängiger Beauf
tragter für Fragen des sexuellen Kindesmiss
brauchs, konstituierende Sitzung des Fachbeirats 
beim Unabhängigen Beauftragten am 20.03.2012 
in Berlin  
Foto: www.riekenfotografie.de

Seite 19
KampagnenAktion „Kein Raum für Missbrauch“ 
am 30.04.2013 vor dem Brandenburger Tor, 
 anlässlich des Hearings „Aufarbeitung“  
Foto: www.manuelkrug.com

Seite 20
Medienberichterstattung zur Kampagne 
„Kein Raum für Missbrauch“  
Quelle: Unabhängiger Beauftragter

Seite 22/23
KampagnenAktion „Kein Raum für Miss
brauch“ am 30.04.2013 vor dem Brandenburger 
Tor,  anlässlich des Hearings „Aufarbeitung“ 
Foto: www.christinefenzl.com

Seite 25
links: Hearing „Aufarbeitung“ am 30.04.2013 
in der Berliner Akademie der Künste 
Foto: www.manuelkrug.com

ABBILDUNGEN VON KINDERN UND JUGENDLICHEN:

WEITERE ABBILDUNGEN:

Regie: Dani Levy, Sabine Lidl 
Produktion: X Filme Creative Pool GmbH  
www.xfilme.de  
Fotos: www.christinefenzl.com

Seite 25 
rechts: Hearing „Aufarbeitung“, v.l.n.r.: Adrian 
Koerfer, Glasbrechen e. V., Mathias Bubel, Eckiger 
Tisch e. V., Prof. Dr. Sabine Andresen, Sozialpäda
gogik und Familienforschung, GoetheUniversität 
Frankfurt/M., Margarita Kaufmann, ehemalige 
Leiterin der Odenwaldschule, Heppenheim, Pater 
Mertes, ehemaliger Leiter Canisius Kolleg, Berlin 
Foto: www.manuelkrug.com

Seite 27
Hearing „Aufarbeitung“, Justice Jean Ryan, „Ryan 
Commission“ Irland, am 30.04.2013 in Berlin 
Foto: www.manuelkrug.com

Seite 38 
KampagnenAktion auf dem Ausbildungsschiff 
„Thor Heyerdahl“ am 15.05.2013 in Kiel, v.l.n.r.: 
Ursula Schele, Petze Institut für Gewaltpräven
tion gGmbH, Michael Saitner, Segelschiff Thor 
Heyerdal e. V., Torsten Albig, Ministerpräsident 
des Landes SchleswigHolstein, Irene Johns, 
 Kinderschutzbund SchleswigHolstein e. V., 
 JohannesWilhelm Rörig, Unabhängiger Beauf
tragter für Fragen des sexuellen Kindesmiss
brauchs, Bernd Heinemann, MdL, Erster Vizeprä
sident des SchleswigHolsteinischen Landtags 
Quelle: www.keinraumfuermissbrauch.de
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Seite 39
links: KampagnenAktion der KettelerFrancke
Schule am 15.06.2013 in Bad Homburg 
Quelle: www.keinraumfuermissbrauch.de

Seite 39
rechts: KampagnenAktion, Straßenbahn 
der  Verkehrsgesellschaft BOGESTRA in 
 Gelsen kirchen. Foto: BochumGelsenkirchener 
 Straßenbahnen AG 
Quelle: www.keinraumfuermissbrauch.de

Seite 43 
Hearing „Beratung“, Übergabe der Falldokumen
tationen an die Vorsitzende der Kinderkommis
sion des Deutschen Bundestages, Diana Golze, 
MdB, durch Vertreterinnen von Fachberatungs
stellen, v.l.n.r.: Maren Kolshorn, Göttingen, Ursula 
Scheele, Kiel, Diana Golze, MdB, Barbara David, 
Hannover, am 20.11.2012 in Berlin 
Foto: www.manuelkrug.com

Seite 46
Hearing „Strafrecht“ am 06.06.2103 in Berlin, 
v.l.n.r..: Dr. Christine Bergmann, ehemalige Un
abhängige Beauftragte, Prof. Dr. Tatjana  Hörnle, 
HumboldtUniversität zu Berlin, Wolfgang 
 Pfister, Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe, 
Prof. Dr. Renate Volbert, Institut für Forensische 
 Psychiatrie, Charité, Berlin 
Foto: www.manuelkrug.com

Seite 55 
Hearing „Strafrecht“ am 06.06.2103 in Berlin, 
v.l.n.r..: Christian Bahls, Mogis e. V. – Eine Stim
me für Betroffene, Anke Plättner, Moderation, 
 Angelika Oetken, Betroffene 
Foto: www.manuelkrug.com

Seite 56 
Hearing „Strafrecht“, Prof. Dr. Tatjana Hörnle, 
HumboldtUniversität zu Berlin, am 06.06.2013 
in Berlin 
Foto: www.manuelkrug.com
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